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Wir gedenken unserer
im Jahr 2018 verstorbenen 

Bergkameradinnen und Bergkameraden

Dieter Fenchel *1944

Siegfried George *1933

Erich Schneider *1929

(Im Hintergrund: Statue der heiligen Barbara am Ende des Buderusweges in der Mallnitzer Scharte)
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Vorwort

Liebe Mitglieder,

liebe Freunde und Freundinnen der DAV-Sektion 
Gießen-Oberhessen,

während ich dieses Vorwort schreibe, ist die neue Sektionsleitung 
gut 13 Monate im Amt. Es war ein sehr anstrengendes Jahr und hat 
uns sehr viel Kraft und Nerven gekostet. Aber wir haben gemeinsam 
und vor allem mit ganz großer Unterstützung des Gesamtvorstands, 
vieler weiterer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfern sowie unserer 

Ressortleiter/innen und Unterstützerteams viel erreichen dürfen. All den Genannten auch an dieser 
Stelle ganz herzlich zu danken, ist uns ein besonderes Anliegen.

Eine große Herausforderung bestand darin, die Darlehensverbindlichkeiten, die aus der Errichtung des 
Begegnungs- und Kletterzentrums aufgenommen werden mussten, neu zu regeln. Hier mussten -  wie 
man sich vorstellen mag - viele Gespräche und Verhandlungsrunden geführt werden. Letztlich ist es uns 
aber gelungen, mit großer Unterstützung des Bundesverbands diese Herkulesaufgabe zu bewältigen. 
Die gefundene langfristige Neuregelung wirkt sich zudem erheblich liquiditätsschonend aus.

Eine weitere große Aufgabe bestand und besteht darin, die Besucherzahlen unseres Kletterzentrums, 
das wir in DAV Kletter- und Boulderzentrum Gießen umbenannt haben, deutlich zu steigern. Um dieses 
zu erreichen, haben wir ein Leitungsteam aus fachlich versierten ehrenamtlich tätigen Mitgliedern ins-
talliert, uns die fachliche Beratung eines professionellen Beraters gesichert, die uns vom Bundesverband 
angebotene Unterstützung seitens der dort tätigen Fachleute gerne angenommen und schließlich zum 
1. Juli Maren Becker als hauptamtliche Betriebsleiterin eingestellt. Wir sind sehr glücklich, dass diese 
Maßnahmen zusammen schon wirklich nennenswerte und nachweisbare Erfolge zeigen. Die Ist-Besu-
cherzahlen liegen bereits über den Planzahlen. Auch die Angebote des JDAV für Kinder und Jugendliche 
werden gut angenommen.

Die schon immer sehr aktive Wandergruppe hat auch im Jahr 2018 diverse Wanderungen – ein- und 
mehrtägig – unternommen. Die Mittwochswandergruppe ist jede Woche und damit 52-mal im Jahr 
unterwegs. Die Sonntagswandergruppe unternahm über 20 Wanderungen, davon zwei Touren über je-
weils drei Tage und zwar am Hohen Meißner bzw. im Ahrtal. Eine weitere Gruppe, die seit vielen Jahren 
alljährlich eine viertägige Steigtour unternimmt, war dieses Jahr auf dem Neckarsteig unterwegs.

Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 20. Juni konnten wir mit Gabriele Nicolai eine neue 
Schatzmeisterin und mit Jens Agel einen stellvertretenden Schatzmeister gewinnen und damit den ge-
schäftsführenden Vorstand wieder komplettieren. 

Diverse Fachgebiete konnten wir ehrenamtlich tätigen Ressortleitern übertragen. Nur exemplarisch sei-
en die Ressorts Fahrzeug-, Versicherungsmanagement, Hüttenwart-Team, Klettern mit Geflüchteten, 
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Familienfreizeiten, Sicherheit, Krisenintervention, Kindeswohl, Redaktion, Pressesprecher, Controlling 
Finanzen u.a. genannt. Die Ressortleiter/innen, die sich bei Entscheidungen mit größerer Tragweite mit 
dem Vorstand abstimmen, sorgen sich mit bemerkenswertem Einsatz um ihre Teilbereiche. Gerne möch-
te wir auch das neue Ressort Datenschutz zeitnah mit einer/m Leiter/in besetzen, ebenso das Ressort 
Tourenleitung.

Unserem Hüttenwart-Team ist es gelungen, drei Arbeitswochen auf der Gießener Hütte zu organisie-
ren. Mitglieder der Sektion sind jeweils unter Leitung eines Teammitglieds je eine Woche zur Gießener 
Hütte gefahren und haben dort anstehende Arbeiten an und in der Hütte, aber auch an dem zur Hütte 
zählenden Wegenetz erledigt. Dieses Jahr stand insbesondere die Erneuerung von Wasserleitungen und 
die teilweise Erneuerung der Küche an. Soweit die Arbeit dies zuließ, konnten einige Mitglieder ab-
wechselnd auch Bergwanderungen unternehmen. Wir sind allen Helferinnen und Helfern dieser Arbeits-
wochen sehr verbunden.

In der Jahreshauptversammlung werden wir Ihnen/Euch den Entwurf einer überarbeiteten Satzung 
unserer Sektion (siehe Seite 59 – 62) zur Beratung und Entscheidung vorstellen (in diesem Heft abge-
druckt). Vornehmlich ging es uns darum, zum einen die Position einer/s ehrenamtlichen 3. Vorsitzenden 
zu installieren (Arbeit für diese Position ist wahrlich genug da), zum anderen die Amtszeit der Mitglie-
der des Ehrenrats an die des Vorstands anzugleichen (drei Jahre). Der Bundesverband hat sich diesen 
Entwurf angeschaut und gebilligt, gleichzeitig aber darum gebeten, in diesem Zusammenhang unsere 
Satzung der Mustersatzung für Sektionen anzupassen. Dieser Empfehlung haben wir Folge geleistet; 
deshalb sieht der Entwurf zusätzlich verschiedene eher redaktionelle Anpassungen vor.

Nach Jahren großer Rückgänge in der Zahl der Mitglieder der Sektion konnte dieser Trend gestoppt und 
im letzten Quartal 2017 sowie über das ganze Jahr 2018 ein schöner Mitgliederzuwachs verzeichnet 
werden. Das freut uns alle sehr. Aktuell zählt die Sektion 2.454 Mitglieder, davon 274 Neueintritte in 
2018.

Schließen muss ich dieses Vorwort mit der für mich, aber auch für alle Verantwort-
lichen sehr bedauerlichen Mitteilung, dass nämlich unsere 2. Vorsitzende Rebecca 
Best (Foto) ihr Amt zum 1. November 2018 niedergelegt hat. Das ist sehr schade, 
denn Rebecca hat unermüdlich für die Sektion gearbeitet und ganz viel erreicht; die 
Zusammenarbeit zwischen ihr und mir war einfach nur hervorragend. Wir und ich 
müssen aber akzeptieren, dass sie sich nun verstärkt wieder dem Abschluss ihrer 
Studien widmen muss. Hierfür ist aufgrund der gewaltigen Herausforderungen, die sich uns stellten, in 
den zurückliegenden Monaten kaum Zeit geblieben. Unsere Schatzmeisterin Gabi Nicolai hat sich auf 
unsere Bitte hin bereit erklärt, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung die vakante Position zusätzlich 
kommissarisch zu übernehmen. Ich danke Gabi hierfür ganz herzlich. Rebecca wollen wir auf der JHV zu-
sammen mit Ihnen/Euch verabschieden und ihr auch dort noch einmal ganz herzlich Dankeschön sagen.

Ihr/Euer

Uli Schlör
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Kontakte zur Sektion Gießen-Oberhessen

Geschäftsstelle

www.dav-gießen.de

Rödgener Straße 70, 35394 Gießen
Telefon:  (06 41)  39 05 12
Mitarbeiter:  

                       Julia Kukolew      Jens Paukstat      Aljbina Demirovic

E-Mail:  info@dav-giessen.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr

Bankverbindung:
Volksbank Mittelhessen  •  IBAN: DE27 5139 0000 0000 0149 15  •  BIC: VBMHDE5F
Gläubiger ID: DE04 ZZZ ooooo 765 130

Kletterzentrum

www.kletterzentrum-giessen.de

Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr.  11.00 – 23.00 Uhr
Sa. u. So.  10.00 – 22.00 Uhr
Telefon Theke:  (06 41) 94 82 80 94
E-Mail:  info@kletterzentrum-giessen.de

Bankverbindung: Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE49 5139 0000 0000 0149 07
BIC: VBMHDE5F

Gießener Hütte

Julia Baier
Nr. 190

A-9854 Malta/Kärnten
Telefon Hütte:  00 43 - 6 76 / 9 43   91 43

Telefon Tal:  00 43 - 6 99 / 17 23 45 55
E-Mail:  giessenerhuette@gmail.com
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
der Sektion Gießen-Oberhessen des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.
Datum:  Mittwoch, 10. April 2019, 18:00 Uhr
Ort:  Seminarraum 1. OG, DAV Kletter- und Boulderzentrum Gießen, Rödgener Straße 70, 35394 Gießen

Tagesordnung
Top  1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
Top  2 Wahl zweier Mitglieder zur Unterzeichnung des Versammlungsprotokolls
Top  3 Genehmigung der Tagesordnung
Top  4 Ehrung der verstorbenen Mitglieder
Top  5 Bericht des Vorstands
Top  6 Bericht der Betriebsleiterin
Top  7a Erörterung und Beschlussfassung zur Neufassung der Sektionssatzung (siehe Anlage)
Top  7b Genehmigung der Sektionsjugendordnung
Top  8 Mitgliederehrung
Top  9 Bericht über den Haushalt 2018
Top 10 Bericht der Kassenprüfer
Top 11 Wahlen zum Vorstand
Top 12 Bestätigung des Vertreters der Sektionsjugend (Jugendreferent) und seines Vertreters 
Top 13 Bericht zur Gießener Hütte
Top 14 Berichte der Ressortleiter
Top 15 Entlastung des Vorstands
Top 16 Erörterung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2019
Top 17 Verschiedenes
Weitere oder ergänzende Anträge zur Tagesordnung bitten wir bis spätestens vier Wochen vor der Mit-
gliederversammlung an den 1. Vorsitzenden (zu Händen der Geschäftsstelle) zu richten.

Dr. Dr. Ulrich Schlör
1. Vorsitzender

Im Vorstand der Sektion sind bis spätestens bei der Jahreshauptversammlung am 10. 
April drei Posten zu besetzen, zwei davon erstmals. Wir suchen motivierte Mitglieder, 
die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Nur so ist es möglich, alle Auf-
gaben zu erledigen und ein vielfältiges Vereinsleben zu gestalten. Gesucht werden:

Wer sich für einen der vakanten Posten interessiert und sich engagieren möchte, darf sich gern persönlich, tele-
fonisch oder schriftlich an ein Vorstandsmitglied seines Vertrauens wenden.

2. Vorsitzende/r. Hauptaufgabe ist 
die Unterstützung des Vorsitzenden 
bei allen Aufgaben, die im geschäfts-
führenden Vorstand anfallen. In Ab-
sprache sollen einzelne Tätigkeiten 
je nach Interesse und Qualifikation 
auch alleinverantwortlich übernom-
men werden. Der/die 2. Vorsitzende 
vertritt den Vorsitzenden bei dessen 
Verhinderung nach innen und außen.

Datenschutzbeauftragter. Auch dieser Posten ist neu in der Sektion, angesichts der gestie-
genen Anforderungen an den Daten- und Persönlichkeitsschutz aber vonnöten. Der/die Beauftrag-
te überprüft unter diesem Aspekt laufend die Einhaltung der Vorschriften bei allen Aktivitäten der 
Sektion, etwa bei Mitgliederverwaltung, Finanzbuchhaltung, Homepage-Veröffentlichungen oder 
Besucherregistrierung in der Kletterhalle. Bei Bedarf veranlasst er/sie organisatorische Änderungen 
in der Praxis. Gute EDV-Kenntnisse sind wünschenswert.

Tourenreferent/in. Hauptaufgabe ist die Koordination eines attraktiven Sektionsprogramms 
in Absprache mit den jeweiligen Organisatoren und Betreuern. Der/die Tourenleiter/in berät die 
Organisatoren bei der Gestaltung und Ausschreibung ihrer Touren, kümmert sich die Veröffent-
lichung der Tourenangebote und schlägt geeignete Kandidaten für Aus- und Weiterbildungen vor. 
Erforderlich sind ein gutes alpines Können und Wissen sowie Erfahrung in der Durchführung von 
geführten Touren und in der Organisation von Gemeinschaftstouren.
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Vorstand der Sektion

Geschäftsführender Vorstand

1. Vorsitzender
Dr. Dr. Ulrich Schlör
Rathausstraße 10 a
61321 Bad Nauheim
Tel. (0 60 32) 54 26
E-Mail: kanzlei@tb-schloer.de

2. Vorsitzende
Gabriele Nicolai
kommissarisch  – s. u.

Schatzmeister
Gabriele Nicolai
Tel. (01 71) 89 69 259
E-Mail: gabi_nicolai@outlook.de

Schriftführerin
Annette Artelt
Tel. (0 27 36) 39 25

Jugendreferent
Maximilian Wolf
E-Mail: jugend@dav-giessen.de

Beisitzer/innen im Vorstand

Ausbildungsreferentin
Salome Spieth
Tel. (01 57) 56 088 050
E-Mail: ausbildung@dav-giessen.de
kommissarisch

Hochtouren / Bergsteigen
Thomas Berghöfer
Tel. (01 76) 47 16 29 27
E-Mail: hausdienst@dav-giessen.de

Familiengruppe
Silvia Picheta
Tel. (01 57) 58 06 08 04
E-Mail: silviapicheta@gmx.de

Jugend / stellv. Jugendreferent
Bastian Bernhardt
Tel. (01 51) 700 28 233
E-Mail: bastianbernhardt@gmx.de

Vertreter Hütten-Team / 
stellv. Schatzmeister
Jens Agel
Tel. (06 41) 20 21 88
E-Mail: Jens.Agel@t-online.de

Beauftragte für das Kindeswohl
Stella Jolie Maidorn
Tel. (0 64 08) 54 72 32
E-Mail: kindeswohl@dav-giessen.de

Redaktion Jahresprogramm
Hartmut Rogge-Al Heteilah
Tel. (01 70) 233 28 29
E-Mail: al.heteilah@gmx.net

Fuhrpark
Hanno Kern
Tel. (06 41)  33 236
E-Mail: hanno.kern@gmx.de
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Krisenmanagement i. Ausb.
Ute Wächter-Pahl
Tel. (01 76) 55 19 57 13
E-Mail: waechter-pahl@t-online.de

Klettern mit Geflüchteten

Wolfgang Horstmann
E-Mail: wolfg.horstmann@gmx.de

Jürgen Kühr
Tel. (01 70) 52 20 204
Email: kuehrjuergen@alice.de

Sicherheitsbeauftragter
Klaus Briegel 
(01 73) 16 74 589
E-Mail: klaus.briegel@gmx.de

Pressereferent
Guido Tamme
Tel. (0 64 03) 96 96 645
E-Mail: guido_tamme@web.de

Beauftragte
Berater Finanzcontrolling
Dr. Dieter Stöhr
Tel. (06 41) 71 966
E-Mail: info@tapir-giessen.de

Die stillen Helfer

Wie jeder Verein kann auch die Sektion nur funktionieren, wenn viele Mitglieder durch ihre ehren-
amtlichen Einsatz dazu beitragen. Solche Helfer werden von nun an in den Jahresheften  beispielhaft 
vorgestellt.

Ilse Puchert ist so etwas wie das Aushängeschild des Gießener Alpenver-
eins, wenn es um das Wandern in heimischen Gefilden geht. Denn schon seit 
1997 organisiert und führt sie die traditionellen Tages- und Halbtagstouren der 
Sektion. Bis 2014 waren das die Mittwochwanderungen, die jeweils etwa 10 
Kilometer lang sind, sowie zweimal  im Monat die längeren Sonntagswanderun-
gen von rund 20 Kilometern. Mit viel Akribie bereitet die Atzbacherin die jeweili-
gen Touren vor, studiert Landkarten und Wanderführer, sucht passende Bus- oder 
Bahnverbindungen heraus und meldet die   Einkehr in Lokalen an, sofern nicht Rucksackverpflegung 
angesagt ist. Mit ihrer herzlichen und offenen Art ist Ilse Puchert zugleich so etwas wie die Seele der 
Wandergruppen, kümmert sich auch um private Nöte der Stammteilnehmer und erkundigt sich nach 
dem Grund, wenn jemand wiederholt nicht mitwandert. Für de gute Stimmung in der Gruppe spricht 
auch, dass frühere Teilnehmer, die altersbedingt nicht mehr mitwandern können, gern zum üblichen Kaf-



feetrinken nach jeder Wanderung dazu stoßen. Die Leitung der langen Sonntagstouren hat die gebürtige 
Niedersächsin, die in Halle/Saale aufgewachsen ist, vor vier Jahren an Dr. Ulrich Schlör übergeben.  Die 
Mittwochstouren, an denen durchschnittlich 20 bis 25  Senioren oder Nichtberufstätige teilnehmen, lei-
tet die 84-Jährige noch bis Ende 2018. Dann will die frühere Landwirtschaft-Technische Assistentin, die 
bis zum Rentenalter mit Pflanzenzucht und Tierernährung beschäftigt war, ins zweite Glied zurücktreten 
und künftig nur noch Teilnehmerin sein, solange sie fit genug dafür ist.

Jutta Weisel ist als Wanderführerin aktiv. Die 67-Jährige ist der Natur seit 
langem verbunden, in jungen Jahren als Wildwasserpaddlerin, später als Berg-
wanderin und Mountainbikerin. Dazu passt, dass sie mit ihrem  Ehemann und 
Sohn lange alle Urlaubsreisen mit  einem VW-Bus als Wohnmobil samt Boot, 
Surfbrett und Fahrrädern unternommen hat. Nach  dem Wechsel in die Rente 
stieß die  frühere  Abteilungsleiterin im Marburger Hochschulrechenzentrum 
zur Mittwochwandergruppe  der Sektion.  Als deren Leiterin Ilse Puchert Ende 
2013 krankheitsbedingt pausieren musste, übernahm Jutta Weisel die Führung 
der schon vorbereiteten Halbtagstouren, die es schon seit den fünfziger Jahren gibt. Die gelernte Mathe-
matikerin widmet ihre Zeit auch gern dem GPS-basierten Kartenwerk „Open Street Map“, wodurch sie 
sich eine zuverlässige Grundlage für die Planung von Rad- und Wanderrouten im Raum Gießen-Marburg 
verschafft. Das kommt der Ruttershausenerin zugute, wenn sie ab der Saison 2019  die Verantwortung 
für die 52 Mittwochwanderungen pro Jahr von Ilse Puchert übernimmt. Außerdem wird sie auch einige 
Sonntagwanderungen führen, die dann kürzer sein werden als diejenigen, die der Sektionsvorsitzende 
Uli Schlör vorbereitet und leitet.

Jette Lorsbach ist mit ihren 17 Jahren die jüngste ehrenamtliche Mitarbei-
terin im Verein. Die Alten-Buseckerin hat früher geturnt und Volleyball gespielt. 
Mit 14 Jahren wurde sie einmal von einer Freundin zum Klettern in das damali-
ge Domizil des Alpenvereins mitgenommen, einen einstigen Kohlenkeller in den 
Pendleton Barracks. Diese Sportart hat sie auf Anhieb fasziniert und als im ver-
gangenen Jahr nach neuen Kletterbetreuern gesucht wurde, erklärte die Jugend-
liche  sich spontan bereit,  einen einwöchigen Jugendleiter-Lehrgang zu besu-
chen.  Anfang des Jahres übernahm sie die Betreuung einer Jugendgruppe beim 
Klettern, vor kurzem kam noch eine Kindergruppe mit Acht- bis Zwölfjährigen dazu. Außerdem über-
nimmt Jette Lorsbach an Wochenenden gern die Betreuung des beliebten Schnupperkletterns, wenn   
Kindergeburtstage im  DAV-Begegnungszentrum gefeiert werden. Zweimal in der Woche  klettert  sie 
auch selbst. Nebenbei ist die angehende Abiturientin, die in Gießen das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium 
besucht, noch als  Mountainbikerin aktiv. Wie lange sie sich noch in der Sektion engagieren kann, ist 
allerdings offen. Denn die Oberschülerin mit den Lieblingsfächern Mathematik strebt ein Studium der 
Luft- und Raumfahrttechnik an; da könnte ein Wohnsitzwechsel anstehen.
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Machen Sie Ihre Augen fit für die moderne Welt - 
mit ZEISS Gleitsichtglas-Lösungen.
• Abgestimmt auf die Sehanforderungen in der digitalen Welt
• Auf Ihren persönlichen Bedarf und Ihren Lebensstil zugeschnitten

• Bestes natürliches und entspanntes Sehen von nah bis fern.

Kommen Sie am besten gleich mit diesem Gutschein für einen Gleitsicht-Check bei uns vorbei 

und sichern Sie sich Ihre persönliche Beratung. 

Wir freuen uns auf Sie!

Optikstudio am Schloß  
Inh. Pia Klaus
Lindengasse 6 
35390 Gießen 
Telefon 0641 - 3 55 11
info@optikstudio-am-schloss.de

Machen Sie Ihre Augen 
fit für die moderne Welt. 
ZEISS Gleitsichtgläser
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Wolfgang Horstmann betreut jede Woche zwei Gruppen mit Geflüchteten. Norma-
lerweise wird im Kletter- und Boulderzentrum der Sektion natürlich Deutsch gesprochen. Aber mitunter ver-
ständigen sich die Besucher und ihre Betreuer untereinander in Englisch oder mit Hilfe von Dolmetschern. 
Denn es gibt jede Woche zwei spezielle Kurse, bei denen Geflüchtete willkommen sind. Den einen Termin 
nutzt eine Kindergruppe aus der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE). Dazu kommt ein Toprope-Kurs 
für Flüchtlinge, die eine Bleibeperspektive in Gießen und Umgebung haben.

Schon seit 2017 leistet  der hiesige Alpenverein unter Federführung von Wolfgang Horstmann diesen speziel-
len Beitrag zur Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen in unsere Zivilgesellschaft. 2016 hatte 
das Land Hessen ein Programm aufgelegt für Sport mit dem Geflüchteten, um diesen so eine Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben hierzulande zu ermöglichen. Die Sektion bewarb sich und bekam wie viele andere 
Sportvereine den Zuschlag und damit auch eine finanzielle Unterstützung.

So gab es im Jahr 2017 schon an die 40 Kletterevents für Flüchtlinge, die auf der anderen Seite der Röd-
gener Straße lebten. „Die Flüchtlinge wurden mehr oder weniger ausnahmslos freundlich von den anderen 
Kletterern in der Halle und auch Sektions- und Vorstandsmitgliedern aufgenommen“ erinnert sich  Wolfgang 
Horstmann an diese Phase. Was dem Kleinlindener aber weniger Freude machte:  Die  Fluktion war groß, 
weil  ständig   Flüchtlinge kurzfristig in andere 
Orte verlegt wurden. So kam keine richtige Kon-
tiunität zustande. 

Deshalb wurde das „Flüchtlingsklettern“ auf Eis 
gelegt. Erst nach einer Neuorganisation in der 
HEAE und dank der aktiven Unterstützung durch 
das Sportamt der Stadt Gießen kam es im Sep-
tember 2018 zu einem Neubeginn. Seitdem läuft 
es rund. Gerade bei der Kindergruppe ist der An-
drang meist so groß, dass Betreuer Horstmann 
alle Hände voll zu tun hat. Aber sein Einsatz lohnt 
sich: „Es haben sich schon einige echte Kletter-
talente herauskristallisiert“,  freut er sich.

Integration mit Kletterhilfe

Urlaub zum Arbeiten

Ehrenamtliche Helfer bringen alljährlich die Gießener Hütte auf Vordermann. Wenn 
in der Gießener Hütte in den Hohen Tauern  die Saison 2018 beginnt, quartieren sich stets auch einige Gäste 
aus dem fernen Mittelhessen ein. Das sind die Mitglieder des Hüttenteams der Sektion, die mit ihrem ehren-
amtlichen Einsatz dafür sorgen, dass dieser Stützpunkt für  Bergwanderer und Bergsteiger baulich in Schuss 
bleibt und auch das Wegenetz in der Umgebung gepflegt wird. Auch wenn nach drei Monaten die Wander-
saison endet und nur noch der Winterraum geöffnet bleibt, gibt es immer etwas zu tun. 

Das Hüttenteam  besteht aus dem Dutenhofener Jens Agel,  Bernd Schepp (Bad Endbach), Werner Müller 
(Friedberg) und Alfred Lang (Lautertal).  Ihnen schließen sich jeweils weitere DAV-Mitglieder an, darunter 
regelmäßig der Grünberger Helmut Fino und der frühere Lollarer Helmut Schadeck, der seit zehn Jahren in 
Österreich lebt. Etliche Helfer sind Rentner, andere nehmen sich eigens Urlaub. Mitunter packen auch junge 
Bergwanderfreunde mit an.
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Fast alle Helfer verfügen über ausgeprägte handwerkliche Fähigkeiten. Die 
sind auch nötig, denn es stehen regelmäßig verschiedenste Reparaturen und 
Instandsetzungen   In 2018 Jahr stand die Erneuerung der Wasserversorgung 
innerhalb des gesamten Hauses im Mittelpunkt. Die fast 40 Jahre alten Metall-
rohre erfüllen ihre Aufgabe zusehends schlechter und wurden deshalb gegen 
frostsichere Kunststoffl eitungen ausgetauscht. Diese wurden „über Putz“ ver-
legt. Das bedeutet: In jedem Zimmer und in allen Sanitärräumen mussten vier 
Löcher für Zuführung von Kalt- und Warmwasser gebohrt werden, erst durch 
die Holzverkleidung und dann durch das Ziegelmauerwerk oder die tragenden 

Stahlbetonwände. Die Einsätze der Bohr-
hämmer machten entsprechend viel Lärm 
und Staub. Zwei volle Tage dauerte das, 
dann war  die kräftezehrende Aufgabe 
erledigt und die Verlegung der Leitungen 
begann. 

Das Anschließen von Waschbecken, Du-
schen und   Toilettenspülungen sowie die 
Stilllegung der alten Wasserversorgung 
stehen aber erst für den Saisonstart 2019 
auf dem Plan. Schließlich sind auch noch 
andere Aufgaben zu erledigen, etwas das 
Ausgleichen der Schmelzwasserschäden 
auf dem Fahrweg zur Hütte oder das 
Aufräumen des Winterraums. Oder der 

Die Fensterläden haben 
einen neuen Schutzanstrich 
bekommen: Niklas  Müller 
und Sophia Tamme hieven 
sie wieder an ihren Platz im 
ersten Stock.

Unter der Zimmerdecke ist es eng: Al-
fred Lang (l.) und Bernd Schepp boh-
ren mit vereinten Kräften ein weiteres 
Loch für die neue Wasserversorgung 
in der Gießener Hütte.
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Schutzanstrich für alle hölzernen Fensterläden der Hütte sowie  das um-
fangreiche  Außenmobiliar. Außerdem musste die behördliche Auflage 
erfüllt werden,  in der Küche ein größeres Spülbecken und große Edel-
stahlschränke einzubauen.

Auch in den Jahren zuvor ist viel erledigt werden: Verstärkung der Was-
serzufuhr für das kleine Kraftwerk, das die gesamte Stromversorgung 
der Hütte sichert, Austausch der Armaturen im Sanitärbereich, neue 
Fliesen für die Küche, Anlegen einer  Kiesfläche vor der Hütte,  Moder-
nisierung der Theke im zweiten Gastraum, Vergrößerung des Warmwas-
serboilers,  Reinigung der Drei-Kammer-Kläranlage unterhalb der Hütte. 
Das benötigte Material wird meist vor Ort erworben, manche Geräte 
werden von daheim mitgebracht. 

Das alles machen die Ehrenamtlichen gern. Sie freuen sich, dass sie 
der Sektion mit diesen Arbeitseinsätzen, die vom Dachverband finanziell 

gefördert werden,  viel Geld ersparen. Außerdem können sie zwischendurch auch ihrer Leidenschaft frönen. 
Denn  seit der Einführung der Arbeitswochen durch den damaligen Hüttenwart Günter Haas ist es Tradition, 
dass die Hälfte der Aufenthaltszeit für Bergtouren genutzt wird. Dazu kommen die umsichtige Verköstigung 
durch Pächterin Julia Bauer, die Besuche in der hütten-
eigenen Sauna sowie die Abende in geselliger Runde.

„Wir sind einfach eine schönes Team: Jeder kann hand-
werklich was und die Chemie stimmt“, freut sich etwa der 
Polizist Bernd Schepp. Für den gelernten Heizungsbauer 
Jens Agel ist es eine pure Selbstverständlichkeit, dass er 
einen Teil des Jahresurlaubs gemeinnützig ausfüllt: „Ich 
bin schon seit meinem 14. Lebensjahr ehrenamtlich tätig 
und habe mir eine neue Aufgabe gesucht,  als das Erleb-
niscamp Edersee keine Betreuer mehr benötigte.“

Sozusagen seinen Antrittsbesuch auf der Gießener Hütte und bei Pächterin Julia Baier absolviert hat im 
August Dr. Ulrich Schlör,   der seit dem vergangenen Oktober der Sektionsvorsitzende ist. Begleitet von 

Bernd Schepp vom Hüttenwartsteam konnte er sich mit dem 
Juwel der Sektion in den Hohen Tauern oberhalb von Malta/
Kärnten vertraut machen und die attraktiven Wandermög-
lichkeiten in der Umgebung genießen. In offener und ver-
trauensvoller Atmosphäre  wurde mit Pächterin Julia Baier 
und ihrem Vater Otmar Baier eine Einigung über die Verlän-
gerung des Pachtvertrags zu leicht veränderten Konditionen 
erzielt. Die Familie Baier bewirtschaftet den auf 2215 Meter 
üNN gelegenen Stützpunkt für Bergsteiger und Bergwande-
rer bereits in der dritten Generation. Zugleich wurde erör-
tet, wie der Bekanntheitsgrad der in den Sommermonaten 
geöffneten Gießener Hütte im fernen  Mittelhessen erhöht 
werden könnte.

Pachtvertrag für Gießener Hütte verlängert

Das Werkzeug haben sie mitge-
bracht: Helmut Schadeck (l.) und 
Bernd  Schepp reparieren den Gipfel-
buch-Kasten auf dem Winterleiten-
kopf nahe der Gießener Hütte

Das Foto zeigt (v.l.) Bernd Schepp, Dr. Ulrich 
Schlör, Pächterin Julia Baier (mit Sohn Ariano) 
sowie die Bergwanderer Bernd Müller und Uwe 
Petry aus Bad Endbach,  die die Vorstandsdelega-
tion begleitet hatten. (Foto: pv)

Wer arbeitet, muss auch mal pausieren:  Die Juli-Helfer 
an einem Vormittag im Gastraum der Hütte. 
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Gießener Hütte

Gießener Hütte
Die Gießener Hütte liegt in den südlichen Hohen Tauern in der Nähe von Malta/Kärnten.

In 2.215 m Höhe, in der Ankogel-Gruppe gelegen, ist sie Ausgangspunkt für alpine Bergwanderungen 
und verschiedene Gipfel-Hochtouren. Auch Sportkletterer finden im nahen Klettergarten Routen ver-
schiedenster Schwierigkeitsgrade.

Öffnungszeiten:  1. Juli bis 30. September

Pächterin:  Julia Baier

Adresse:   Nr. 190
    A-9854 Malta/Kärnten

Telefon (Hütte):  (00 43 676)  9 43 91 42

Telefon (Tal):  (00 43 699) 17 23 45 55

E-Mail:   giessenerhuette@gmail.com

Übernachtung:  14 Betten
    41 Lager
    ca. 35 Notlager
    Winterraum 12 Lager

Ausstattung:  3 Waschräume und Dusche 

   mit Warmwasser
    Sauna

Karten:   AV-Karte 44
    Kompass-Karten 49 und 55

Geokoordinaten:  46.9925, 13.328883

So erreichen Sie die Gießener Hütte

Pkw: Tauernautobahn A10 Salzburg-Villach: Ausfahrt Gmünd.
  In das Maltatal Richtung Malta, weiter Richtung Kölnbreinspeicher.
  Bei Koschach links ab in den Größgraben, 
 Parkplatz am Gößkarspeicher,
  1600 m, von da ca. 1 Std. Gehzeit einem Fahrweg 
 oder nach Wahl Pfadspur durch Bergwald zur Hütte.
Bahn: Mit dem Zug bis Spittal/Drau.
  Weiter mit Bus bis Malta, 
 Gasthaus Zirmhof oder Alpenhotel Pflügelhof.
  Von da ca. 5 Std. Gehzeit.
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Wandergruppen

Sportliches Wandern (sonntags)
Diese Wandergruppe unter der Leitung von Uli Schlör ist grundsätzlich am jeweils 2. und 4. Sonntag im 
Monat mit einer Streckenlänge von 15 bis 25 km unterwegs. Die genaue Wanderroute und deren Länge 
wird jeweils etwa zwei Wochen vor der Wanderung in einer Einladung mitgeteilt. Dazu ist es erforder-
lich, dass der Gruppenleitung eine E-Mail-Adresse mitgeteilt wird, soweit noch nicht geschehen (Tel.  
0 60 32 / 54 26; kanzlei@tb-schloer.de). 

Sportliches Wandern bedeutet, dass wir zügig mit einem Wanderschnitt von etwa 4,5 km/h oder auch 
etwas mehr unterwegs sind.

In der kalten Jahreszeit, also in den Monaten Januar, Februar, April sowie Oktober bis Dezember fin-
den diese Touren nur einmal im Monat statt. Alternativ werden hier in der Regel etwas kürzere Ein-
stiegs-Touren angeboten.

Wie in den Vorjahren werden wir auch in 2019 wieder zwei Wochenendwanderungen (jeweils Freitag 
bis Sonntag) anbieten. Wir werden hierbei im Wanderjahr 2019 auf dem Nibelungensteig (April) und in 
der Rhön (Juli) unterwegs sein. 

Zusätzlich werden wir zum 8. Mal in Folge vier Tage hintereinander auf einem Wandersteig unterwegs 
sein, diesmal auf dem Saar-Hunsrück-Steig (Mai/Juni).

Wandertermine 2019 – Sportliches Wandern –
Sonntag 13. Januar
Sonntag 10. Februar 
Sonntag 10. März 
Sonntag 24. März 
Freitag 12. April  bis  Sonntag  14. April  (Nibelungensteig)
Sonntag 28. April 
Sonntag 12. Mai 
Sonntag 26. Mai 
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Donnerstag 30. Mai  bis  Sonntag  2. Juni  (Saar-Hunsrück-Steig) bereits ausgebucht
Sonntag 16. Juni 
Donnerstag 20. Juni  bis  Sonntag  23. Juni  (Saar-Hunsrück-Steig) Zusatztermin
Freitag 5. Juli  bis  Sonntag  7. Juli  (Rhön) 
Sonntag 14. Juli 
Sonntag 28. Juli 
Sonntag 11. August   Gemeinschaftstour mit der Sektion Hochtaunus
Sonntag 25. August 
Sonntag 1. September Gemeinschaftstour mit der Sektion Hochtaunus
Sonntag 8. September 
Sonntag 22. September 
Sonntag 13. Oktober 
Sonntag 3. November (Teilnahme am 26. Wandermarathon/-halbmarathon in Bad Endbach)
Sonntag 8. Dezember (Wanderung mit Weihnachtsfeier/-essen)

Einstiegstouren (jeden Mittwoch und teilweise sonntags)
Seit 1960 ist eine Wandergruppe der Sektion an jedem Mittwoch – meist am Nachmittag – auf einer 
10–12 km langen Strecke in der Umgebung von Gießen unterwegs (ca. 3 bis 3,5 Stunden inkl. Pausen). 
An heißen Tagen gehen wir vormittags. Hin- und Rückfahrten von und nach Gießen erfolgen in der Re-
gel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei der Einkehr zum Kaffeetrinken werden Treffpunkt, Strecke und 
Ziel der nächsten Wanderung bekannt gegeben, danach auch über E-Mail. Die Gruppe wurde in den 
letzten 20 Jahren mit unermüdlichem Einsatz von llse Puchert geleitet, im April 2019 wird sie ihr 85. 
Lebensjahr vollenden. Bisher wurden nahezu alle Wanderungen von ihr geplant und geführt, zukünftig 
soll die Vorbereitung dieser Touren auf mehrere Schultern verteilt werden; die Organisation übernimmt 
Jutta Weisel.

In den Monaten Januar, Februar und April sowie Oktober bis Dezember, also der eher kalten Jahres-
zeit, werden für diese Wandergruppe in 2019 auch Sonntagswanderungen (14-18 km) mit Einkehr 
zum Mittagessen angeboten. Neben den Mittwochswanderungen sind diese Tageswanderungen als 
Schnuppertouren für Einsteiger besonders geeignet (Kontakt: jutta@weisel.de, Tel. 0 64 06 / 7 18 86).

Wandertermine 2019 – Einstiegstouren –
Sonntag 27. Januar 
Sonntag 24. Februar 
Sonntag 7. April 
Sonntag 27. Oktober 
Sonntag 24. November 
Sonntag 29. Dezember

sowie jeden Mittwoch im Monat
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Arbeitswochen auf der Gießener Hütte

A 1901     Termin: Voraussichtlich 23. bis 29. Juni 2019

A 1902      Termin: Herbstarbeitswoche nach Absprache

Tourenleiter: Hüttenwartteam

Beschreibung der Tour:  Gießener Hütte (2.215 m),  
Ankogelgruppe, Maltatal/Kärnten,  
Österreich

Voraussetzungen: Berufliche Qualifikation und Mitarbeit in den Vorjahren genießen Vorrang vor dem 
Anmeldedatum. Ein Anspruch auf Teilnahme ist daher leider ausgeschlossen.

Touren/Inhalte: Arbeitseinsatz für Hüttenfreunde und solche, die es werden wollen, in Verbindung 
mit Tourenmöglichkeiten für alle Ansprüche: Leichte bis mittelschwere Hochtouren, leichte Bergwande-
rungen, Klettern im Klettergarten. Ähnlich wie in den letzten Jahren soll etwa die Hälfte der Teilnehmer 
mit eigenen Touren unterwegs sein, während die andere Hälfte mit den anstehenden Arbeiten an der 
Hütte, dem Weg, dem Schranken und sonstigen Wegemarkierungsarbeiten beschäftigt ist. Dies erfolgt 
im täglichen Wechsel, so dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und eigenem Vergnügen 
sichergestellt ist. 

Teilnehmer: 3 – 8 Personen

Kostenbeitrag: 0,00 €

Vorbesprechung:  Freitag, 21. Juni 2019 – 19.00 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum Gießen, Rödgener Str. 70

Anmeldeschluss: 31. Mai 2019



…a  = Ausbildungstour

Bergsteigen / Hochtouren:
B  1802 Winterbergsteigen in Norwegen 7. – 16. März
Ba 1901 Leichte Hochtouren in den Stubaier Alpen 7. – 14. Juli

Familientouren:
F 1901 Felsklettern im Morgenbachtal 4. Mai
F 1902 Klettergarten Battert / Baden-Baden 15. / 16. Juni
F 1903 Kletterfreizeit Gießener Hütte 30. Juni – 6. Juli
F 1904 Dolomiten von Hütte zu Hütte – Steige und Klettersteige 4. / 10. August
F 1905 Klettern in der Rhön 24. August

Klettern / Klettersteige:
Ka 1901 Felsklettern im Süden Frankreichs 15. – 19. April
Ka 1902 Klettersteigwoche Gardaseee 21. – 27. April
Ka 1903 Von der Halle an den Fels 18. / 19.. Mai
Ka 1904 Klettersteigtraining für Anfänger – Lenzsteig 25. Mai
Ka 1905 Sportklettern im Ötztal 30. Mai – 2. Juni
Ka 1906 Von der Halle an den Fels 15. / 16. Juni
Ka 1907 Von der Halle an den Fels 17. / 18. August

Radtouren:
R  1901 Radwanderung rund um Gießen 25. Mai

Skitouren:
S  1901 Skitourentage in der Silvretta 26. Februar – 3. März 

Wandern:
W 1901 Nibelungensteig Bergstraße – Odenwald 12. – 14. April
W 1902 Wandersteige u. Pilgerwege, Teil 8  Saar-Hunsrück-Steig 30. Mai – 2. Juni
W 1903 Wandersteige u. Pilgerwege, Teil 8  Saar-Hunsrück-Steig 20. – 23. Juni
W 1904 Wanderung in der Rhön 14. – 17. Juli 
W 1905 Bürgerfahrt zur Gießener Hütte 150 Jahre DAV 11. – 17. August 
W 1906 Wandern in Norwegen auf der Hardanger Vidda 2. – 14. September 
W 1907 Bergwandern im Aostatal (Italien) 7. – 14. September

Tourenübersicht 
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Bergsteigen / Hochtouren

...a = Ausbildungstour

B 1802

Winterbergsteigen in Norwegen

Termin: 7. bis 16. März 2019
Tourenleiter: Thomas Bing

Beschreibung der Tour: Diese Tour ist für jeden geeignet, der Lust auf die winterliche Natur hat. 
Wir fahren mit einem Sektionsbus nach Norwegen. Unser Reiseziel ist der Rondane Nationalpark in 
der Nähe von Lillehammer. Als Basislager dient uns eine norwegische Hütte, die mit Schneeschuhen 
oder Ski erreicht wird. Wetterabhängig gestalten wir die Ausbildungstage mit Touren in Hüttennähe, 
technisch leichten Bergtouren, oder einer Biwaktour mit Außenübernachtung. Die Ausbildung besteht u. 
a. aus dem Bau einer Schneehöhle, dem Arbeiten mit LVS - Geräten, dem Verhalten bei extremer Kälte, 
Orientierung im White Out, dem Erlernen einfacher Sicherungstechniken im Schnee. Die Rückreise findet 
ebenfalls mit dem Bus der Sektion statt. Siehe auch: www.outdoor-life.eu unter „Wintertouren“

Voraussetzungen: Spaß an der winterlichen Natur und volle körperliche Belastbarkeit für Touren bis 
zu 10 Stunden bei Kälte. Es sind keine Vorkenntnisse im Bergsport erforderlich.

Touren/Inhalte: Bergtouren im Rondane Nationalpark rund um den Rondslottet (siehe Gipfelbild). Bei 
guten Verhältnissen sind Touren auf die höchsten Berge der Region möglich.

Teilnehmer: 3 – 6 Personen 
Kostenbeitrag: 359,– €
Leistungen: Leihmaterial / Führung / Fahrt 
Vorbesprechung:  Sonntag, 13. Januar 2019, 10:00 Uhr, die Örtlichkeit wird telefonisch vereinbart. 
Thomas Bing, Tel.: (01 75) 35 47 134

Ba 1901

Leichte Hochtouren in den Stubaier Alpen

Termin: 7. bis 14. Juli 2019 (Ganztägig)
Tourenleiter: Jürgen Dersch

Beschreibung der Tour: Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die bereits einen Grundkurs Hochtouren 
besucht haben oder vergleichbare Kenntnisse besitzen. Diese Kenntnisse können hier aufgefrischt und 
vertieft werden. Wir bewegen uns im weglosen Gelände, auf Gletschern und auch leichte Klettereien 
gehören zum Programm, klassisches Hochtourengelände also. 
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Voraussetzungen: Grundkenntnisse der Sicherungs- und Knotentechnik werden vorausgesetzt, eben-
so wie erste Erfahrungen im Steigeisengehen. Schwindelfreiheit und Grundkondition für Touren von 
7 – 9 Stunden sind notwendig.

Touren/Inhalte: Möglicher Ablauf (abhängig vom Wetter und er Kondition der Teilnehmer): Wir star-
ten auf der Nürnberger Hütte und besteigen von dort den östlichen Feuerstein (3267 m). Dann wech-
seln wir über den Wilden Freiger (3418 m) zum eindrucksvoll gelegenen Becherhaus. Am nächsten 
Tag geht es weiter über den Übeltalferner zur Müllerhütte. Diese dient als Ausgangpunkt für die Sonn-
klarspitze (3467 m) und dann geht es über den Ostgrat zum Wilden Pfaff (3458m) und weiter zum 
Zuckerhütl (3505 m). Die nächste Nacht verbringen wir auf der Hildesheimer Hütte, eventuell gehen 
wir von dort noch eine weitere Tour bevor wir mit der Stubaier Gletscherbahn wieder zurück ins Tal 
fahren. Im Vordergrund stehen die gemeinsamen Touren aber auch die wichtigen Ausbildungsinhalte 
werden unterwegs nochmal wiederholt.

Teilnehmer: 3 – 5 Personen
Ort: Moos 7, 6167  Neustift  Österreich 
Kostenbeitrag: 287,– €
Bemerkung zu Kosten: Der Teilnehmerbeitrag enthält die Kosten für Organisation und Führung/Aus-
bildung, sowie einen Fahrtkostenanteil. Nicht enthalten sind die Kosten für Übernachtung/Halbpension 
(40–50 €/Nacht), sowie für Getränke etc.
Vorbesprechung: Donnerstag, 20. Juni 2019, 18:00 Uhr im Kletter - & Boulderzentrum Gießen, Röd-
gener Straße 70
Anmeldeschluss: 26. Mai 2019



26 ausblick 2019

Familientouren

F 1901

Felsklettern im Morgenbachtal 
Termin: 4. Mai 2019
Organisation: Silvia Picheta, Thomas Berghöfer

Beschreibung der Tour: Die Vielzahl der Felsen und Routen des Morgenbachtals, haben es zu einem 
begehrten Kletterrevier des Rhein-Main-Ballungsraumes gemacht. Unterschiedliche Routen erlauben 
den Anfängern wie auch den Fortgeschrittenen ein weiteres Kletterfeld, das wir mit Euch erkunden 
möchten. Bei der Anreise werden Fahrgemeinschaften gebildet und ein Bus der Sektion steht den Fa-
milien zur Verfügung.

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Kostenbeitrag: 25,– €
Leistungen: Fahrt, Führung und Material
Ort: Am Morgenbach 7, 55413 Weiler bei Bingen
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Anmeldeschluss: 27. April 2019

F 1902

Klettergarten Battert (Baden-Baden)

Termin: 15.  bis 16. Juni 2019 – 20:00
Organisation: Silvia Picheta, Thomas Berghöfer

Beschreibung der Tour: Die Battertfelsen sind für Familien ein beliebtes Ausflugsziel. An den Felsen 
des Battert ist das Sportklettern ganzjährig möglich und für Anfänger und Könner gleichermaßen ge-
eignet. Das Klettergebiet zählt zu den schönsten in Deutschland und bietet Kletterrouten in fast allen 
Schwierigkeitsgraden. Spiel, Spaß und Abenteuer sind unsere Begleiter. Wir übernachten in der Jugend-
herberge Baden Baden und sind den ganzen Tag in der Natur unterwegs. Gemeinsame Aktivitäten wie 
Wandern, Klettern und die  schöne Aussicht im Naturpark Schwarzwald Mitte  genießen, machen den 
Ausflug zum Erlebnis für die ganze Familie. 

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Kostenbeitrag: Junior (bis 26 Jahre) 55,– €, ab 27 Jahre 65,– €. Bei der Anreise werden Fahrgemein-
schaften gebildet. Ein Bus der Sektion steht der Familienfreizeit ebenfalls zur Verfügung.
Leistungen: Fahrt, Führung und Material
Ort: Hardbersstraße 34, 76532 Baden Baden
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Anmeldeschluss: 1. März 2019
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F 1903

Familienfreizeit Gießener Hütte
Termin: 30. Juni bis  06. Juli 2019 
Organisation: Silvia Picheta, Thomas Berghöfer

Beschreibung der Tour: Aktivurlaub für Familien auf der Gießener Hütte (2215 m Höhe). Der beson-
dere Reiz dieser erlebnisreichen Touren liegt an den gegensätzlichen Landschaften und den wechseln-
den Vegetationen, die wir auf dem Weg zur Hütte durchwandern. Bunte Blumenwiesen, faszinierende 
Ausblicke, Spiel, Spaß und Abenteuer mit Seil und Knotenkunde. Gemeinsame Aktivitäten und Freude 
an der Bewegung stehen bei uns im Vordergrund. Besuch auf der Osnabrücker Hütte sowie Felsklettern 
beim schönen Wetter. Einzelne Tagestouren in der Umgebung der Gießener Hütte. Dabei werden wir 
unsere Stärken und Kompetenzen, unser Selbstbewusstsein und die Körperwahrnehmung neu entde-
cken und festigen. Zudem werden Inhalte über Fauna, Flora und die Kultur der Alpenwirtschaft vermit-
telt nebst Kenntnissen um den Naturpark Hohe Tauern, in dem die Hütte liegt. Bei der Anreise werden 
Fahrgemeinschaften gebildet und ein Bus der Sektion steht der Familienfreizeit zur Verfügung.

Teilnehmer: 10 - 25 Personen
Ort: Gießener Hütte, 9854 Malta, Österreich
Kostenbeitrag: 285,– €
Leistungen: Fahrt, Führung und Leihmaterial
Vorbesprechung: Freitag, 31. Mai 2019 – 17:15 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum Gießen, Rödgener Str. 70
Anmeldeschluss: 31. Mai 2019

F 1904

Dolomiten von Hütte zu Hütte Steige und Klettersteige
Termin: 4. bis 10. August 2019
Organisation: Silvia Picheta, Thomas Berghöfer

Beschreibung der Tour: Steige und Klettersteige in den Dolomiten, hoch über dem Villnöss- und 
Grödner Tal. Zweimaliger Hüttenwechsel, sodass dafür das Gepäck selbst getragen werden muss.

Hütten: Alte Regensburger Hütte (Geisler Gruppe) und Heinrich-Schlüter-Hütte (Peitlerkofel Gruppe) in 
den Dolomiten/Südtirol.

Voraussetzungen: Ausdauer für längere Steige mit Gepäck und Schwindelfreiheit. Erfahrung im Klet-
tern und Sicherungstechnik. Für die Berge entsprechende Kleidung. Mindestalter 10 Jahre. 

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Ort: Hardbersstraße 34, 76532 Baden Baden
Kostenbeitrag: Erwachsene: 510,– €,  Kinder: 480,– € 
Leistungen: Halbpension, Fahrt, Führung und Leihmaterial
Vorbesprechung: Freitag, 21. Juni 2019, 19:00 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum Gießen, Rödgener Str. 70
Anmeldeschluss: 3. Juni 2019
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F 1905

Klettern in der Rhön
Termin: 24. August 2019
Organisation: Silvia Picheta, Thomas Berghöfer

Beschreibung der Tour: In der Rhön mit der Steinwand, der Milseburg, dem Teufelstein und Bubenbader 
können wir an den Felsmassiven der Rhön unser Kletterkönnen vertiefen und verbessern. Bei der Anreise 
werden Fahrgemeinschaften gebildet und ein Bus der Sektion steht der Familienfreizeit zur Verfügung.

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Kostenbeitrag: 25,– €
Leistungen: Fahrt, Führung und Leihmaterial
Ort: Rhön, Edelzeller Straße 10, 36093 Künzell
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Anmeldeschluss: 17. August 2019

Klettern / Klettersteige

...a = Ausbildungstour

Ka 1901

Felsklettern im Süden Frankreichs
Termin: 15. bis 19. April 2019
Tourenleiter: Nils Kabelmann in Kooperation mit Heinz Pfeffer, Sektion Wetzlar

Beschreibung der Tour: Es ist immer wieder schön, dem Frühling zu Ostern in Frankreich entgegen-
zufahren. Standort wird Buis-les-Baronnies sein, welches so früh im Jahr noch verschlafen und nicht 
überlaufen daliegt. Übernachten werden wir in auf dem Campingplatz Municipal oder einem anderen. 
Warme Sachen für morgens und abends einpacken! Ringsum finden wir eine spektakuläre und viel-
fältige Landschaft: Tief eingeschnittene Flussläufe, (hoffentlich auch) sonnenbeschienene  Felsriegel.
Sie bieten uns: 
1.  Bestabgesicherte Klettergärten, um Basics zu üben: Selbstständiges Orientieren, Beurteilen, Einrich-

ten und Abbauen der Routen.
2.  Extra Schulungsfelsen, um unter Aufsicht Standplatzeinrichtung, Handhabung von Einzel- und Halb-

seilen bei Mehrseillängentouren sowie Abseilen in sicherer Umgebung zu üben.
3.  St. Julien, eine bizarr- schöne Felsformation, um das Erlernte unter Realbedingungen (1–4 Seillängen-

touren) in alpin anmutender Atmosphäre anzuwenden. 
Spaß am Klettern und mit der Gruppe stehen ganz weit oben als „Tourenziel“. Ebenso auch intensive 
Lern-/ Unterrichtseinheiten, so dass alle am Ende sagen können: „Richtig was gelernt“. 
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Vermutlich werden auch Kinder mitfahren, so dass man eine Kinderbetreuung absprechen könnte. Ein 
Klettersteig ist extra für kleine Kinder eingerichtet, für die Großen gib es drei relativ neue Klettersteige 
(mittel bis schwer) am Fels, Also ruhig Klettersteigset mitbringen, falls vorhanden auch eine „tirolien-
nee“ (Tandemrolle für Stahlseile und höhere Geschwindigkeiten).

Voraussetzungen: Sicheres, eigenständiges Klettern in der Halle, 5. Grad, Vorstiegskentnisse, Erfah-
rung am Fels wäre schön, ist aber keine Bedingung.

Touren/Inhalte: wie oben beschrieben: Sportklettern, auch über mehrere Seillängen. Es handelt sich 
um eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der DAV Sektion Wetzlar.

Teilnehmer: 6 – 10 Personen/Sektion
Kostenbeitrag: 240,– €
Leistung: Ausbildung und Leihmaterial

Bemerkung zu Kosten:  Der Kostenbeitrag ist vorläufig, hinzukommen evtl. Fahrtkosten (Benzin-/
Mautkosten), Campingplatzgebühren

Vorbesprechung: nach Absprache 
Anmeldeschluss: 29. März 2019

Ka 1902

Klettersteigwoche Gardasee
Termin: 21. bis 27. April 2019 (Ganztägig)
Organisation: Frank Schmied 

Beschreibung der Tour: Das Klettersteigangebot rund um den sonnenverwöhnten Gardasee ist groß 
und hat viel zu bieten. Lange, luftige Leitern, steile Felswände, Stollen aus dem Ersten Weltkrieg, sowie 
berauschende Tiefblicke auf den Gardasee. Einen Stützpunkt suchen wir in Arco oder Umgebung.

Voraussetzungen: Technische Fähigkeiten: Sicheres Gehen auf markierten Wegen und Steigen sowie auf 
schmalen Trittpfaden und im weglosen Gelände im Gebirge. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Sicheres, 
seilfreies Steigen und Klettern in kurzen felsigen Passagen bis Schwierigkeitsgrad 1 nach UIAA. Kraft in 
Armen und Beinen und gute körperliche Gewandtheit. Konditionelle Fähigkeiten für  Aufstiege von 800 
bis 1200 Hm, sowie damit verbundene lange Abstiege. Bis zu 6,5 Std. Gesamtgehzeit in Auf und Abstieg.

Touren/Inhalte: Ausrüstungskunde, Handhabung der Ausrüstung und Vermittlung der Klettersteig- 
und Sicherungstechnik. Geplante Klettersteige: Colodri B/C 2:45 Std., Via dell Amicizia B/C 6:00 Std., 
Via ferrata Rio Sallagoni C 2:00 Std., Ferratarunde Cima Rocca B 5:45 Std., Ferrata Sasse B/C 3:30 Std.

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Ort: Arco, Italien
Kostenbeitrag: 100,– €
Vorbesprechung: Donnerstag,  28. Februar 2019 , 19:00 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum Gießen, 
Rödgener Straße 70,
Anmeldeschluss: 28. Februar 2019
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Ka 1903

Von der Halle an den Fels

Termin: 18. und 19. Mai 2019
Organisation: Nils Kabelmann

Beschreibung der Touren: Klettern am Naturfels

Voraussetzungen: Beherrschen einer Sicherungstechnik im Toprope und das Einbinden in den Achter-
knoten.

Inhalte: Übertragen der Kletterkenntnisse von der Halle an den Fels. Erweiterung der Kletterkenntnis-
se und des Kletterkönnens, z.B. Standplatzbau, Seilkommandos und Sicherungstechniken. Routen der 
Schwierigkeitsgrade II bis IV UIAA.

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Ort: Steinwand, Rhön, 36163 Poppenhausen, Deutschland
Kostenbeitrag: 40,– €
Leistungen: Führung und Leihmaterial
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Anmeldeschluss: 3. Mai 2019

Ka 1904

Klettersteigtraining für Anfänger

Termin: 25. Mai 2019 
Organisation: Frank Schmied

Beschreibung der Tour: Klettersteigkurs am Lenzsteig, Karlstadt am Main. Die Kurskosten umfassen 
auch das Leihmaterial (Gurt, Helm und Klettersteigset) aus dem Materialkeller der Sektion.

Voraussetzungen: Schwindelfreiheit, mittlere Kondition und Spaß am Klettern.

Touren/Inhalte: Materialkunde und Vermittlung der Klettersteig- und Sicherungstechnik.

Teilnehmer: 3 – 6 Personen 
Ort: Lenzsteig, 97753 Karlstadt am Main, Deutschland
Kostenbeitrag: 20,– €
Leistungen: Führung und Leihmaterial
Vorbesprechung: Donnerstag, 16. Mai 2019, 19:00 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum Gießen, Röd-
gener Straße 70
Anmeldeschluss: 16. Mai 2019
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Ka 1905

Von der Halle an den Fels – Klettern in den Ötztaler Alpen
Termin: 30. Mai bis 2. Juni 2019
Tourenleiter: Markus Wießner, Susanne Klute

Beschreibung der Tour: Die Klettergärten im Ötztal bieten mit ihrer Absicherung und der Felsquali-
tät ideale Bedingungen für Einsteiger, die Kletterkenntnisse der Halle an den Fels zu übertragen. Dazu 
erweitern wir die Fertigkeiten auf das selbstständige Klettern am Felsen wie z. B. Vorstieg am Fels, 
Standplatzbau, Seilkommandos, Sicherungstechnik, Abseilen usw. Wir klettern Routen der Schwierig-
keitsgrade III bis VI UIAA.

Voraussetzungen: Beherrschen einer Sicherungstechnik im Vorstieg in der Halle.

Touren/Inhalte: Draußen klettern – Was ist anders? Geländebeurteilung, Routenauswahl, Vorstieg 
sichern, Vorstieg klettern, Fädeln und Abbauen, Abbauen mit Abseilen, Ökologie.

Ort: Diverse Klettergärten im Ötztal, 6444 Längenfeld, Österreich
Kostenbeitrag: 65,– €
Leistungen: Ausbildung und Leihmaterial
Vorbesprechung: Donnerstag, 16.05.2019, 17:00 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum GI, Rödgener Str. 70
Anmeldeschluss: 16. Mai 2019

Ka 1906

Aus der Halle an den Fels
Termin: 15. und 16. Juni 2019 (Ganztägig)
Organisation: Frank Schmied, Reinhard Grendel

Beschreibung der Tour: Klettern am Naturfels mit Alpin-Ambiente.

Voraussetzungen: Beherrschung einer Sicherungstechnik im Toprope und das Einbinden mit dem 
Achterknoten.

Touren/Inhalte: Idealer Kurs, um die Kletterkenntnisse aus der Halle an den Fels zu übertragen und die 
Fertigkeiten des selbständigen Kletterns am Naturfels zu erweitern,  z.B. Standplatzbau, Seilkommandos 
und Sicherungstechnik. Routen der Schwierigkeitsgrade II bis IV UIAA.

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Ort: Steinwand, Rhön, 36163 Poppenhausen, Deutschland
Kostenbeitrag: 40,– €
Leistungen: Ausbildung und Leihmaterial
Vorbesprechung: Donnerstag, 6. Juni 2019 – 19:00 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum Gießen, Röd-
gener Str. 70
Anmeldeschluss: 6. Juni 2019
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Sonderverkaufswochen
mit 20 % Ermäßigung für DAV-Mitglieder

bei tapir
in Heuchelheim und aus unserer Tapir-Verkaufs-Vitrine

Unsere Mitglieder erhalten in der Zeit vom

30. März bis 14. April und 7. bis 14. September 2019
20 % Ermäßigung auf ihren Einkauf für alle vorrätigen Artikel und solche, die im 

Aktionszeitraum bestellt werden. Ausgenommen sind Messgeräte, bereits reduzierte 
Artikel, Bücher und Nahrung.

In der restlichen Zeit gibt es 10 % Ermäßigung.

Der Rabatt wird gegen Vorlage des Mitgliedsausweises direkt von der Rechnung  
abgezogen.

Ka 1907
Von der Halle an den Fels
Termin: 17. und 18. August  2019
Organisation: Nils Kabelmann

Beschreibung der Touren: Klettern am Naturfels

Voraussetzungen: Beherrschen einer Sicherungstechnik im Toprope und das Einbinden in den Achter-
knoten.

Inhalte: Übertragen der Kletterkenntnisse von der Halle an den Fels. Erweiterung der Kletterkenntnis-
se und des Kletterkönnens, z.B. Standplatzbau, Seilkommandos und Sicherungstechniken. Routen der 
Schwierigkeitsgrade II bis IV UIAA.

Teilnehmer: 4 – 6 Personen 
Ort: Steinwand, Rhön, 36163 Poppenhausen, Deutschland
Kostenbeitrag: 40,– €
Leistungen: Ausbildung und Leihmaterial
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Anmeldeschluss: 2. August 2019



Teilnahmebedingungen
für Veranstaltungen der Sektion Gießen-Oberhessen des DAV

1. Teilnahmeberechtigung
Voraussetzung zur Teilnahme am Kurs- und Tourenprogramm ist in der Regel die gültige Mitgliedschaft in der DAV-Sektion Gießen-Ober-
hessen. Jedes Mitglied unserer Sektion ist teilnahmeberechtigt, wenn die erforderlichen Voraussetzungen (Ausbildung, Leistungsfähigkeit, 
Altersgruppen) laut den Ausschreibungen erfüllt sind.

2. Persönliche Leistungsfähigkeit
Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Bei allen Fahrten, die besondere Anforderungen beinhalten, kann der 
Fahrten- oder Ausbildungsleiter die Leistungsfähigkeit des Interessenten testen und bei der Auswahl berücksichtigen. Zur Sicherheit für den 
Teilnehmer und den Leiter kann eine schriftliche Erklärung über den Gesundheitsstand, im Einzelfall auch ein ärztliches Attest verlangt werden.
Während der Veranstaltung kann der Leiter einzelne Teilnehmer vom weiteren Programm ausschließen, wenn
a) die persönliche Ausrüstung mangelhaft ist oder der für die Veranstaltung geltenden Ausrüstungsliste nicht entspricht,
b) die Leistungsfähigkeit nicht den zuvor gemachten Angaben entspricht und die Gruppe hierdurch behindert oder gar gefährdet ist,
c) Anweisungen des Leiters während der Veranstaltung nicht befolgt wurden.

Regressansprüche an die Sektion können nicht geltend gemacht werden.

3. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem Anmelde-Formular unter Anerkennung der hier abgedruckten Bedingungen einschließlich des 
Haftungsausschlusses. Es werden nur Anmeldungen entgegengenommen, die am Lastschriftverfahren teilnehmen oder denen ein Scheck 
beiliegt. Bei persönlicher Abgabe der schriftlichen Anmeldung in der Geschäftsstelle kann auch bar bezahlt werden. Die Plätze werden in 
der Regel in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben, sofern der Teilnehmer die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und zuvor bei dem 
Kurs- bzw. Tourenleiter telefonisch zur Teilnahme an der Veranstaltung zugelassen wurde.

4. Bestätigung Ihrer Anmeldung
Wird die Anmeldung angenommen, erhalten Sie schriftlich Nachricht bzw. eine Anmeldebestätigung. Je nach Ihrer Angabe nehmen wir 
Sie im Falle einer Überbuchung auch auf Warteliste. (Wartelisten-Teilnehmer werden bei Freiwerden von Plätzen nach Erreichbarkeit 
eingebucht, daher ist es wichtig, dass Ihre Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, auf der Anmeldung eingetragen ist.)

5. Absage der Veranstaltung durch die Sektion
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, bei Ausfall des Fahrten- oder Ausbildungsleiters oder aus Sicherheitsgründen oder aus 
anderem besonderen Anlass kann die Sektion die Veranstaltung absagen oder das Ziel der Veranstaltung ändern. Bei Ausfall einer Ver-
anstaltung werden geleistete Beiträge zurückerstattet.
Die Änderung des Veranstaltungsortes aus Sicherheitsgründen, sowie der Einsatz eines anderen Fahrten- oder Ausbildungsleiters berech-
tigen nicht zum kostenlosen Rücktritt von der Veranstaltung. Wird ein Teilnehmer aufgrund einer Testtour/sonstigen Probe von der eigent-
lichen Veranstaltung ausgeschlossen, dann erhält der Teilnehmer den auf die eigentliche Mehrtagestour entfallenden Teilnehmerbeitrag 
abzüglich des Teilnehmer-Beitrages/Vorauszahlungen für die Testtour zurück erstattet.

6. Vorzeitige Abreise, Ausschluss
Bei vorzeitiger Abreise eines Teilnehmers/ einer Teilnehmerin oder bei Ausschluss durch den Leiter besteht kein Anspruch auf Erstattung der 
Teilnehmerbeiträge. Der Teilnehmer trägt die Kosten und das Risiko für die eigene Heimreise.

7. Rücktritt des Teilnehmers
a)  Für Tages- und Wochenendveranstaltungen in Hessen und umliegenden Mittelgebirgen werden folgende Anteile des Teilnahmebetrages 

einbehalten:
– bei Rücktritt vom 30. bis 16. Tag vor Veranstaltungsbeginn 25%,
– bei Rücktritt vom 15. bis 8. Tag vor Veranstaltungsbeginn 50%,
– bei Rücktritt ab dem 7. Tag vor Veranstaltungsbeginn 100%

b) Für mehrtägige Veranstaltungen außerhalb Hessens werden folgende Anteile des Teilnahmebetrages einbehalten:
– bei Rücktritt bis zum 31. Tag vor Veranstaltungsbeginn 10%,
– bei Rücktritt vom 30. bis 16. Tag vor Veranstaltungsbeginn 25%,
– bei Rücktritt ab dem 15. Tag bis 8. Tag vor Veranstaltungsbeginn 50% des Teilnahmebetrages.
– bei Rücktritt ab den 7. Tag vor Veranstaltungsbeginn 100% des Teilnahmebetrages

c)  Im Falle von Veranstaltungen mit besonderem Aufwand (z.B. Seminare, Flugreisen), können besondere Regelungen gelten, die dem 
Teilnehmer bei der Anmeldung ausgehändigt werden.

d) Dem Teilnehmer bleibt es unbenommen, einen geringeren als den pauschalen Schaden nachzuweisen.

8. Versicherungen
Jedes DAV-Mitglied mit gültigem Ausweis besitzt Versicherungsschutz gegenüber Such- und Bergungskosten, sowie gegen Haftpflicht-
ansprüche, die aus bergsportlichen Aktivitäten resultieren. Mitglieder der Sektion Gießen-Oberhessen haben die Möglichkeit im Rahmen 
des ASS-Paketes erweiterte Deckungssummen mit europaweiter Gültigkeit (Information in der Geschäfts-stelle/Homepage) gegen ein 
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DAV-Sektion Gießen-Oberhessen e.V.
Rödgener Straße 70, 35394 Gießen
Tel.: (06 41) 39 05 12
info@dav-giessen.de, www.dav-giessen.de

Anmeldung zu einer Veranstaltung 
der DAV-Sektion Gießen-Oberhessen

Vorname: 

Name:        

Straße:     PLZ/Ort:  

Mitglieds-Nr.:    Tel:  

E-Mail: 
 
Ablauf der Anmeldung:
  1.  Anruf beim Tourenleiter
  2.  Anmeldung schriftlich an die Geschäftsstelle
  3.  Zahlung durch Überweisung (mit Angabe der Touren-Nummer), oder in Bar
  4.  Zusendung der Teilnahmebestätigung durch Geschäftsstelle

Hiermit melde ich mich für folgende Veranstaltung:

Touren-Nr.: 

Bezeichnung:  

mit Tourenleiter:  

am / von:     bis           verbindlich an.

Der Teilnahmebeitrag beträgt:  Euro.

O   Ich versichere, dass ich mich bereits mündlich bei o.g. Tourenleiter-/in über die Veranstaltung in-
formiert habe, die erforderlichen Voraussetzungen erfülle und vom Tourenleiter zur Teilnahme zu-
gelassen wurde.

Die rückseitigen Teilnahmebedingungen einschließlich Haftungsausschluss habe ich gelesen und akzep-
tiere ich mit meiner Anmeldung.

  

Bankverbindung: 
Volksbank Mittelhessen  •  IBAN: DE27 5139 0000 0000 0149 15  •  BIC: VBMHDE5F 

  Ort, Datum    Unterschrift



…a  = Ausbildungstour

Bergsteigen / Hochtouren:
B  1802 Winterbergsteigen in Norwegen 7. – 16. März
Ba 1901 Leichte Hochtouren in den Stubaier Alpen 7. – 14. Juli

Familientouren:
F 1901 Felsklettern im Morgenbachtal 4. Mai
F 1902 Klettergarten Battert / Baden-Baden 15. / 16. Juni
F 1903 Kletterfreizeit Gießener Hütte 30. Juni – 6. Juli
F 1904 Dolomiten von Hütte zu Hütte – Steige und Klettersteige 4. / 10. August
F 1905 Klettern in der Rhön 24. August

Klettern / Klettersteige:
Ka 1901 Felsklettern im Süden Frankreichs 15. – 19. April
Ka 1902 Klettersteigwoche Gardaseee 21. – 27. April
Ka 1903 Von der Halle an den Fels 18. / 19.. Mai
Ka 1904 Klettersteigtraining für Anfänger – Lenzsteig 25. Mai
Ka 1905 Sportklettern im Ötztal 30. Mai – 2. Juni
Ka 1906 Von der Halle an den Fels 15. / 16. Juni
Ka 1907 Von der Halle an den Fels 17. / 18. August

Radtouren:
R  1901 Radwanderung rund um Gießen 25. Mai

Skitouren:
S  1901 Skitourentage in der Silvretta 26. Februar – 3. März 

Wandern:
W 1901 Nibelungensteig Bergstraße – Odenwald 12. – 14. April
W 1902 Wandersteige u. Pilgerwege, Teil 8  Saar-Hunsrück-Steig 30. Mai – 2. Juni
W 1903 Wandersteige u. Pilgerwege, Teil 8  Saar-Hunsrück-Steig 20. – 23. Juni
W 1904 Wanderung in der Rhön 14. – 17. Juli 
W 1905 Bürgerfahrt zur Gießener Hütte 150 Jahre DAV 11. – 17. August 
W 1906 Wandern in Norwegen auf der Hardanger Vidda 2. – 14. September 
W 1907 Bergwandern im Aostatal (Italien) 7. – 14. September

Tourenübersicht 
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geringes Entgelt zu erlangen. Wenn für die jeweilige Veranstaltung erforderlich, schließt die Sektion die gesetzlich vorgeschriebene In-
solvenzversicherung ab.
Bezüglich des bestehenden Versicherungsschutzes für Mitglieder auf Bergfahrten verweisen wir auf die Broschüre „Alpiner Sicherheits-Ser-
vice“ des DAV, zu erhalten in der Geschäftsstelle und über unsere Internet-Seite.

9. Haftung/Haftungsausschlüsse und Schadenersatz/Haftungsbeschränkung
Bergsteigen und (Sport-)Klettern ist nie ohne Risiko, daher kommen auch wir nicht umhin, auf einen wichtigen juristischen Aspekt hinzuweisen:
Die Sektion Gießen-Oberhessen bietet mit dem Ausbildungs- und Tourenprogramm die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten auf kamerad-
schaftlicher Basis satzungsgemäß den (Berg-) Sport auszuüben.
Die Entscheidung der gemeinsamen Tourendurchführung obliegt dabei den Teilnehmern, dazu werden in aller Regel auch Vorbesprechun-
gen durchgeführt.
Damit trägt jeder Teilnehmer eventuelle Risiken selbst. Jeder Teilnehmer setzt sich aufgrund dieser eigenen Entscheidung den Gefahren 
aus, die weder im Gebirge noch im Klettergarten vollständig beseitigt werden können.
Durch die Anmeldung zu Veranstaltungen der Sektion kommt kein Vertrag im Sinne eines Dienstvertrages oder eines Reisevertrages zu-
stande. Eine derartige vertragliche Bindung lässt sich auch nicht aus der Satzung oder dem Tourenprogramm herleiten. Kennzeichnend 
dafür ist, dass zum Beispiel Kosten für Unterkunft und Verpflegung oder sonstiges von den Teilnehmern in der Regel vor Ort selbst ver-
auslagt werden müssen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Gemeinschaftsveranstaltungen nicht von berufsmäßigen Führern, sondern von ehrenamt-
lich tätigen Vereinsmitgliedern in deren Freizeit durchgeführt werden.
Dafür erhalten die ehrenamtlichen Kräfte nur eine geringe Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für tatsächlich entstandene Kos-
ten, worauf viele sogar verzichten. Sie sind erfahrene Vereinskameraden, die lediglich im Interesse der gemeinsamen Vereinszugehörigkeit 
und des gemeinsam betriebenen Bergsteigens, Kletterns und Wanderns die Führung und Vorbereitung von Touren ohne Entgelt übernom-
men haben. Daher können nur Vereinsmitglieder an Veranstaltungen der Sektion teilnehmen.
Soweit ein Sammelinkasso durch die Geschäftsstelle erfolgt, geschieht dies nur zur Verwaltungsvereinfachung und zur Sicherung der Ge-
meinnützigkeit über Vereinskonten und geschieht im Namen und auf Rechnung der Gruppe oder einzelnen Leistungsträger.
Im Übrigen gilt die nachstehende Haftungsbeschränkung für die Teilnahme an einer Sektions-veranstaltung, Ausbildungskurs oder  Tour 
und wird von jedem Vereinsmitglied bei der Anmeldung und Teilnahme an einer Veranstaltung anerkannt:
Die Teilnahme an einer Sektionsveranstaltung, einem Ausbildungskurs oder (Gemeinschafts-) Tour erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr 
und eigene Verantwortung.
Jeder Teilnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen jeglicher Art wegen leichter Fahrlässigkeit gegen die 
Tourenleiter oder Ausbilder, andere Sektionsmitglieder oder die Sektion und ihre Organe (z.B. Vorstandsmitglieder), soweit nicht durch 
bestehende Haftpflicht-, Unfall-, Kranken- bzw. Bergekostenversicherungen der entsprechende Schaden abgedeckt ist oder die Ansprüche 
über den Rahmen des bestehenden Versicherungsschutzes hinausgehen, ausgenommen hiervon sind Personenschäden und Fälle grober 
Fahrlässigkeit, bzw. Vorsatzes. Auf die in der Satzung enthaltenen diesbezüglichen Haftungsbeschränkungen wird hingewiesen.

10. Teilnehmerbeiträge
Die Teilnehmerbeiträge/Vorauszahlungen werden bei Anmeldung fällig und sind in voller Höhe mittels Überweisung auf das unten angege-
bene Vereinskonto oder Bar zu begleichen. Ihre Anmeldung wird erst verbindlich, wenn der Teilnehmerbeitrag  beglichen ist und sie von un-
serer Geschäftsstelle eine Anmeldebestätigung erhalten haben. Im Teilnehmerbeitrag sind die Leistungen der Kurs-/Tourenleitung enthalten.

11. Persönliche Reisekosten
Die Kosten für Fahrt, Verpflegung, Unterkunft, Eintritte, Lifte usw. trägt jeder Teilnehmer selbst. Sie sind nicht im Teilnehmerbetrag ent-
halten, sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt. Kosten wie Maut sowie Fährgebühren sind immer selbst von den Teilnehmern zu tragen.
Für die Ausbildungstouren steht grundsätzlich der vereinseigeneneunsitzige  Kleinbus zur Verfügung (Bitte Verfügbarkeit vorab mit der 
Geschäftsstelle klären). Bei Mitfahrten im privaten Fahrzeug des Tourenleiters beteiligen sich die Mitfahrer an den Fahrtkosten.

12. Ausrüstung
Die Mitnahme der vom Leiter vorgeschriebenen Ausrüstung ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an der jeweiligen Veranstal-
tung. Erfolg und Sicherheit können von der Qualität und Vollständigkeit der Ausrüstung abhängen. Wer ohne die vom Leiter für notwendig 
erachtete Ausrüstung an der Veranstaltung teilnimmt, kann ausgeschlossen werden. Eine Reihe von Ausrüstungsgegenständen können 
gegen Gebühr in unserer Geschäftsstelle entliehen werden, soweit verfügbar.

13. Bildrechte
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die DAV-Sektion Gießen/Oberhessen Tourenbilder, auf denen ich abgebildet bin, zur Veröffent-
lichung in den eigenen Druckerzeugnissen und auf der Hompage der Sektion Gießen/Oberhessen, verwendet. Dem kann auf Wunsch 
jederzeit widersprochen werden.

Touren-Vereinskonto:  

Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE27 5139 0000 0000 0149 15  •  BIC: VBMHDE5F
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Radtouren

R 1901
Radwanderung rund um Gießen
Termin: 25. Mai 2019, Start 10:00 Uhr
Tourenleiter: Jutta Weisel, Guido Tamme

Beschreibung der Tour: Die ganztägige Radwanderung  läuft unter dem Stichwort „Grenzerfahrung“. 
Denn die Route orientiert sich an der Gießener Stadtgrenze: Sie verläuft ständig auf ihr oder so nahe wie 
möglich daneben. So kommt eine Rundstrecke von knapp 66 Kilometern zusammen, auf der ingesamt 650 
Höhenmeter zu bewältigen sind. Eine Mittagspause ist auf halber Strecke vorgesehen, nämlich im Restaurant 
des Flugplatzes Lützellinden. Start und Ziel ist das DAV Kletter- und Boulderzentrum an der Rödgener Straße. 
Für die anspruchsvolle Tour empfiehlt sich ein Mountainbike, weil auch holprige Wiesenwege einbezogen 
sind. Touren- oder Trekkingräder gehen nötigenfalls aber auch. Eine Teilnahme mit Pedelecs oder E-Bikes ist 
nicht möglich. Es herrscht Helmpflicht. Gefahren wird in einer langsameren und einer schnelleren Gruppe. 
Voraussetzung: Eine gute Kondition. Die Teilnehmer sollten regelmäßig radfahren und nicht nur kurze 
Distanzen gewohnt sein. Außerdem dürfen sie keine Scheu vor Steigungsstrecken haben. 

Teilnehmer: bis 30 Personen 
Kostenbeitrag: 5,– €
Anmeldeschluss: Eine Woche vor dem Termin

S 1901
Skitourentage in der Silvretta
Termin: 26. Febr. bis 3. März 2019
Organisation: Tim Herwig

Beschreibung der Tour: Wir tauchen ein ins Hochgebirge. 6 Tage, 3 Hütten, 2 Dreitausender, viel Gletscher
Voraussetzungen: Gute Kondition für 4 – 8 Std. Skibergsteigen am Tag auch mit Mehrtagesrucksack. 
Gute Skitechnik für Abfahrten auch in schwierigem Schnee. Erste Tourenerfahrung (Ausnahmen bitte 
vorher mit dem Leiter Tim Herwig besprechen). Körperliches Geschick (Spitzkehren im Steilgelände, 
leichte Felskletterei, Trittsicherheit). Psychisch belastbar, angstfrei oder zumindest angstflexibel. Erste 
Erfahrung in Seiltechnik (Anseilen, Seilschaft, Spaltenbergung)

Teilnehmer: 4 – 8 Personen 
Kostenbeitrag: 160,– € bei 4 – 5 TN; 120,– € bei 6 – 8 Teilnehmern zuzgl. Fahrt, Unterkunft, ...
Leistungen: Anreise DAV-Bus, Führung und Leihmaterial
Ort: Klostertaler Hütte*, Silvrettahütte, Wiesbadener Hütte* – (* eine Nacht Selbstverpflegung)
Vorbesprechung: 9. Januar 2019 in Marburg (Bestandteil der Fahrt und als solche verpflichtend). Es wird 
noch einen Vorbereitungsnachmittag geben, um uns mit Seil-, Pieps- und Suchtechniken vertraut zu machen
Anmeldeschluss: 8. Januar 2019 schriftlich über die Sektion Marburg nach Rücksprache mit dem 
Leiter tim.p.herwig@gmail.com , (Tel. 01 51) 1940 6378

Skitouren
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Wandertouren

W 1901

Wanderungen im Geo-Naturpark 
Bergstraße/Odenwald
Termin: 12. bis 14. April 2019
Tourenleiter: Uli Schlör, Bad Nauheim, DAV-Wanderleiter, Tel. (0 60 32) 54 26,  
kanzlei@tb-schloer.de  

Beschreibung der Tour: Wie in den vergangenen Jahren wollen wir auch im Wanderjahr 2019 zwei oder 
drei Dreitage-Wanderungen anbieten, nachfolgend unsere Wanderungen im Geo-Naturpark Bergstraße/
Odenwald vom 12. bis 14. April 2019 (Nibelungensteig 40).

Folgende drei Tagesetappen haben wir vorgesehen:

1. Tag:   Anreise möglichst in Fahrgemeinschaften zu unserem Hotel Wiesengrund in 64678 Lindenfels, Tal-
straße 3, Transfer nach Zwingenberg, Wanderung von Zwingenberg nach Reichenbach, Transfer nach 
Lindenfels

2. Tag:  Transfer von Lindenfels nach Reichenbach, Wanderung von Reichenbach nach Lindenfels

3. Tag:   Wanderung von Lindenfels nach Grasellenbach, Transfer nach Lindenfels, Abschluss, Rückreise (wie 
Anreise)

Etappenlänge: jeweils ca. 15 km, An- und Abstiege unterwegs vorhanden, aber gut zu bewältigen.

Voraussetzungen: Das Angebot richtet sich an durchschnittlich trainierte Wanderer, die Tagesetappen 
von ca. 20 km bewältigen. Da wir wiederum ein Standort-Hotel haben, werden wir jeweils nur mit dem 
Tagesrucksack unterwegs sein. 

Teilnehmer: max. 15

Unterkunft: Hotel Wiesengrund; www.hotel-wiesengrund.de 

Leistungen des Hotels: Übernachtungen, reichhaltiges Frühstücksbuffet, 3-Gang-Menü am Abend, Hal-
lenbad- und Saunabenutzung, Kurtaxe und MwSt. Auf Wunsch: Lunchpaket zum Selbermachen vom 
Buffet, Lieferung von Eintopf zur Mittagsrast, Jagdbogenschießen im Hotelpark, lustige Weinprobe mit 
Weinen von der Bergstraße/aus dem Odenwald, Wanderkarten

Kosten pro Person und Nacht (ohne Zusatzleistungen): im DZ: 58,– €, im EZ: 66,– €

Kosten: 15,– € (Beitrag an Sektion) zzgl. Kosten für An-/Rückreise (Treffpunkt und Ende der Tour sind 
aus organisatorischen Gründen Lindenfels-Winkel), Übernachtung/Halbpension pp. (wie oben), ca. 24,– 
€ für Transfers, sonstige/n Verzehr/Getränke. 

Vorbesprechung: nach Abstimmung
Anmeldeschluss: 28. Februar 2019
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W 1902
Wandersteige und Pilgerwege
Teil 8: Saar-Hunsrück-Steig
In dieser Wanderreihe wollen wir besonders schöne heimische Wandersteige und Pilgerwege kennen 
lernen und in jeweils vier Tagen ganz oder teilweise begehen. Nach Wanderungen auf dem Rothaarsteig 
(2012), dem Rheinsteig (2013), dem Kellerwald-/Urwaldsteig Edersee (2014), dem Harzer-Hexen-Stieg 
(2015), dem Moselsteig (2016), dem Westerwaldsteig (2017) und dem Neckarsteig (2018) wollen wir 
diesmal auf dem Saar-Hunsrück-Steig unterwegs sein, der als Premiumweg durch das Deutsche 
Wanderinstitut zertifiziert wurde.

Termin: Donnerstag, 30. Mai bis Sonntag, 2. Juni 2019
Tourenleiter: Uli Schlör, Bad Nauheim, DAV-Wanderleiter, Tel. (0 60 32) 54 26, kanzlei@tb-schloer.de  

Beschreibung: Der Saar-Hunsrück-Steig verläuft auf abwechslungsreicher Strecke zum größten Teil auf 
naturnahen Wegen von Perl/Schengen an der Mosel über Saar und Hunsrück bis nach Boppard im Mittel-
rheintal. In unseren 4 Wandertagen wollen wir die Etappen 1 bis 6 des Steigs bewältigen.

Folgende Tagestouren sind geplant: 
1. Tag: Perl – Hellendorf (17 km) 
2. Tag: Hellendorf – Mettlach (16,5 km) – Britten (28 km)
3. Tag: Britten – Stausee Losheim (12 km) – Weiskirchen (27 km)
4. Tag: Weiskirchen - Grimburgerhof (18,5 km)

Wir werden wiederum eine feste Unterkunft haben und zwar im Sonnenhof Landhaus & Hotel in Perl-Hel-
lendorf. Preis pro Person und Nacht (inkl. Frühstücksbuffet und Saarland-Card): 42,– € im DZ bzw. 58,– € im 
EZ. Für 3,– € kann man sich ein Lunchpaket richten und mitnehmen.

Die jeweiligen Transfers zu unseren Tourenausgangspunkten bzw. wieder zum Hotel zurück werden orga-
nisiert.

An- und Abstiege sind täglich zu bewältigen; aber wir werden halt wieder auf einem Steig unterwegs sein. 
Neben dem Wandern wollen wir uns natürlich auch wieder mit der Landschaft, Natur, Kultur und Geschichte 
beschäftigen sowie ggf. Besichtigungen durchführen.

Voraussetzungen: Das Angebot richtet sich an durchschnittlich trainierte Wanderer, die Tagesetappen 
zwischen 20 und 30 km bewältigen. Wir werden wiederum nur einen Standort haben, so dass wir je-
weils nur mit dem Tagesrucksack unterwegs sein werden.

Teilnehmer: max. 15

Kosten: 20,– € (Beitrag an Sektion) zzgl. Kosten für An-/Rückreise (Treffpunkt und Ende der Tour sind 
aus organisatorischen Gründen das Landhaus & Hotel Sonnenhof,  Merziger Str. 3, 66706 Perl-Hellen-
dorf; www.sonnenhof-perl.de), Transfers, Übernachtung/Frühstück (wie oben) und sonstige/n Verzehr/
Getränke. 

Vorbesprechung: nach Abstimmung
Anmeldeschluss: 28. Februar 2019
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W 1903
Wandersteige und Pilgerwege
Teil 8: Saar-Hunsrück-Steig 
(Zusatztermin)

Termin: Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. Juni 2019

Tourenleiter: Uli Schlör, Bad Nauheim, DAV-Wanderleiter, Tel. (0 60 32) 54 26, 
kanzlei@tb-schloer.de  

Beschreibung: Der Saar-Hunsrück-Steig verläuft auf abwechslungsreicher Strecke zum größten Teil auf 
naturnahen Wegen von Perl/Schengen an der Mosel über Saar und Hunsrück bis nach Boppard im Mittel-
rheintal. In unseren 4 Wandertagen wollen wir die Etappen 1 bis 6 des Steigs bewältigen.

Folgende Tagestouren sind geplant: 
1. Tag: Perl – Hellendorf (17 km) 
2. Tag: Hellendorf – Mettlach (16,5 km) – Britten (28 km)
3. Tag: Britten – Stausee Losheim (12 km) – Weiskirchen (27 km)
4. Tag: Weiskirchen - Grimburgerhof (18,5 km)

Wir werden wiederum eine feste Unterkunft haben und zwar im Sonnenhof Landhaus & Hotel in Perl-Hel-
lendorf. Preis pro Person und Nacht (inkl. Frühstücksbuffet und Saarland-Card): 42,– € im DZ bzw. 58,– € im 
EZ. Für 3,– € kann man sich ein Lunchpaket richten und mitnehmen.

Die jeweiligen Transfers zu unseren Tourenausgangspunkten bzw. wieder zum Hotel zurück werden orga-
nisiert.

An- und Abstiege sind täglich zu bewältigen; aber wir werden halt wieder auf einem Steig unterwegs sein. 
Neben dem Wandern wollen wir uns natürlich auch wieder mit der Landschaft, Natur, Kultur und Geschichte 
beschäftigen sowie ggf. Besichtigungen durchführen.

Voraussetzungen: Das Angebot richtet sich an durchschnittlich trainierte Wanderer, die Tagesetappen 
zwischen 20 und 30 km bewältigen. Wir werden wiederum nur einen Standort haben, so dass wir je-
weils nur mit dem Tagesrucksack unterwegs sein werden.

Teilnehmer: max. 15

Kosten: 20,– € (Beitrag an Sektion) zzgl. Kosten für An-/Rückreise (Treffpunkt und Ende der Tour sind 
aus organisatorischen Gründen das Landhaus & Hotel Sonnenhof,  Merziger Str. 3, 66706 Perl-Hellen-
dorf; www.sonnenhof-perl.de), Transfers, Übernachtung/Frühstück (wie oben) und sonstige/n Verzehr/
Getränke. 

Vorbesprechung: nach Abstimmung

Anmeldeschluss: 28. Februar 2019
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W 1904
Wanderungen in der Rhön
Termin: 5. bis 7. Juli 2019
Tourenleiter: Uli Schlör, Bad Nauheim, DAV-Wanderleiter, Tel. (0 60 32) 54 26, kanzlei@tb-schloer.de  

Tourenbeschreibung: Wie in den vergangenen Jahren wollen wir auch im Wanderjahr 2019 zwei oder drei 
Dreitage-Wanderungen anbieten, nachfolgend unsere Wanderungen in der Rhön vom 5. bis 7. Juli 2019.

Folgende 3 Touren haben wir vorgesehen:
Tour 1: Rotes Moor
Die 18 km lange Tour mit 469 Hm im Aufstieg bietet spektakuläre Sichten auf die Wasserkuppe und führt 
durch traumhaft schöne Moorlandschaften. Neben den Erkenntnissen, die wir im Haus am Roten Moor über 
Moorlandschaften gewinnen können, lockt auch der Heidelstein, eine der höchsten Rhönberge mit traum-
hafter Fernsicht bis Thüringen.
Tour 2: Museumstour
Die gut 20 km lange Tour mit 533 Hm im Aufstieg bietet einen ganzen langen Tag immer wieder Blicke 
hüben und drüben der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Mehrere museale Stellen und Gedenkstätten 
verleihen dieser Tour den Namen. Unter anderem erreichen wir mit Frankenheim auch den höchstgelegenen 
Ort der Rhön und können, nachdem wir am Vortag das Rote Moor kennengelernt haben, nun auch einen 
Abstecher ins Schwarze Moor unternehmen.
Tour 3: Mühlentour
Schon auf dem Heimweg werden wir auf dieser 17,8 km langen Tour mit 280 Hm im Aufstieg drei Mühlen 
kennenlernen, die auch zur Einkehr einladen. Hier ist insbesondere die Hessenmühle, ein weit über die hes-
sischen Grenzen bekannt gewordenes Hotel- und Gastronomieunternehmen, zu nennen. Heimatverbunden 
sehen wir auf dieser Tour auch die Ausläufer des Vogelsberges und streifen diese sogar.

Voraussetzungen: Das Angebot richtet sich an durchschnittlich trainierte Wanderer, die Tagesetappen 
von ca. 20 km bewältigen. Wir werden wiederum nur einen Standort haben, so  dass wir jeweils nur mit 
dem Tagesrucksack unterwegs sein werden.

Kosten: 15,– € (Beitrag an Sektion) zzgl. Kosten für An-/Rückreise (Treffpunkt und Ende der Tour sind 
aus organisatorischen Gründen das Jagdschloss Holzberg, 97653 Bischofsheim; www.holzberghof.de), 
Übernachtung/Frühstück/HP (wie oben) und sonstige/n Verzehr/Getränke.

Unterkunft: Jagdschloss Holzberg, 97653 Bischofsheim (Tel. (0 97 72) 12 07). Wir konnten 5 EZ und 3 
Doppelzimmer jeweils mit eigenem Bad, ferner 1 Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern sowie 2 Doppel-
zimmer mit Etagenbad reservieren. Die Kosten betragen einschließlich Frühstück pro Nacht und Zimmer 
75,– € (DZ), 48,– € (EZ), 112,50 € (FeWo, 4 Personen) bzw. 55,– € (DZ, Etagenbad). Für 16,– € pro Tag 
kann eine Halbpension zugebucht werden.

Teilnehmer: jeweils max. 19

Vorbesprechung: nach Abstimmung
Anmeldeschluss: 28. Februar 2019
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W 1905
150 Jahre Deutscher Alpenverein
Bürgerfahrt zur Gießener Hütte
Termin: 11. bis 17. August 2019
Tourenleiter: Klaus Ehgart, NN

Beschreibung der Tour: Anreise nach Malta in Kärnten, Wanderung zu den Malteiner Wasserfällen, 
Fahrt zur Kölnbreinsperre, der höchsten Staumauer Österreichs, Besichtigung und anschließend Wande-
rung zur Osnabrücker Hütte. Am vierten Tag Aufstieg zur Gießener Hütte, an den folgenden zwei Tagen 
Wanderungen rund um die  Hütte auf herrlichen Panoramawegen, Besteigung des Hausberges mit 
einem  beeindruckenden Blick auf die Tauernkönigin, die Hochalmspitze (3360 m); für konditionsstarke 
Bergwanderer geht‘s hinauf auf die Schneewinkelspitze (3016 m).

Voraussetzungen: Normale Wanderkondition, Trittsicherheit auf Bergpfaden. Gehzeiten zwischen 3 
und maximal 6 Stunden. Aufstieg zur Gießener Hütte 500 Höhenmeter.

Hinweis: Zur Bürgerfahrt sind besonders Nichtmitglieder der Sektion eingeladen. Freude am Wandern 
und an der Natur, etwas Abenteuergeist und ein freundliches Miteinander sind die gute Basis für ein 
paar schöne Tage in den Bergen. Beim Info-Abend werden alle Fragen zu Ausrüstung, Hüttenübernach-
tung, Wegebeschaffenheit, Bekleidung, konditionelle Anforderung etc. beantwortet. Bei großem Inter-
esse wird die Fahrt mit einem Reisebus durchgeführt. Bei finanzieller Unterstützung durch das Sportamt 
der Stadt Gießen (beantragt) sinkt der Teilnehmerbeitrag.

Teilnehmer: 14 Personen
Kostenbeitrag: 490,– €

Leistungen: Hin- und Rückfahrt sowie Fahrten vor Ort in Kleinbussen, fünf geführte Wanderungen, 3x 
Übernachtung/Frühstück  in Malta (Kärntner Hof o.ä.), 3x Übernachtung im Zwei- bzw. Mehrbettzimmer 
Gießener Hütte, Halbpension, Matratzenlager.

Vorbesprechung: Freitag, 1. März 2019, 19:00 Uhr, Gaststätte Chamäleon, Gießen, Reichensand und  
Samstag 1. Juni 2019, 19:00 Uhr, Kletter- &  Boulderzentrum Gießen, Rödgener Straße 70.

Informationen und Anmeldung: Klaus Ehgart, Mobil: 0176 206 23 613, Email: klaus.ehgart@pos-
teo.de oder www.dav-giessen.de

W 1906
Wanderung in Norwegen auf der Hardanger Vidda
Termin: 2. bis 14.September 2019, wird evtl. noch verschoben (abhängig von norwegischen Ferien).
Tourenleiter: Alois Willke

Beschreibung der Tour: Länge ca. 125 km zu Fuß in 7 Tagen. Von Finse, dem höchstgelegenen Bahnhof 
(1222 m) der Bergenbahn, geht es bis nach Odda am Hardanger Fjord. Der Weg verläuft fast immer oberhalb 
der Baumgrenze über Altschnee, Moor und Fels, dementsprechend kühl, feucht und windig kann es dort sein 
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– auch im Sommer. Wetterfeste Kleidung ist also unbedingt nötig. Wir kommen am Föringsfossen vorbei, 
blicken ins Sima- und Mabödalen, gehen weiter zum Harteigen, um am letzten Tag an der Trolltunga vorbei, 
von 1500 m auf Meereshöhe abzusteigen. Dabei werden sich uns großartige Ausblicke auf den Sörfjorden 
eröffnen. Über Nacht bleiben wir sowohl in bewirtschafteten als auch in Selbstversorgerhütten des DNT 
(dem norwegischen Gegenstück des Alpenvereins) oder notfalls auch mal im Zelt. Wir brauchen nur unsere 
persönliche Ausrüstung zu tragen. In den Selbstversorgerhütten gibt es ausreichend Vorräte. Die Anreise 
wird mit dem Zug Gießen – Kiel, der Fähre Kiel – Oslo und dem Zug Oslo – Finse stattfinden. Zurück geht’s 
danach mit dem Bus von Odda nach Oslo, der Fähre Oslo – Kiel und dem Zug von Kiel nach Gießen. Auf der 
Rückreise ist eine Übernachtung in Oslo eingeplant. Alternativ könnten wir auch mit zwei Privatwagen über 
Hirtshals – Larvik und zurück fahren und zweimal in Hirtshals in der Jugendherberge übernachten.

Voraussetzungen: Jeder muss in der Lage sein, sein persönliches Gepäck bis zu 10 Stunden täglich zu 
tragen, und sollte die volle körperliche Belastbarkeit und die Lust mitbringen, sich auch manchmal widrigen 
Bedingungen zu stellen. Die täglichen Auf- und Abstiege liegen zwischen 200 und 500 Hm. Die Bereitschaft, 
sich an den Arbeiten zu beteiligen, die in einer Selbstversorgerhütte anfallen, sollte selbstverständlich sein.

Teilnehmer: max. 5 Personen
Leistung: Führung, Kartenmaterial

Kosten p.P.: Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung und Mitgliedschaft im DNT für ein Jahr: ca. 990,– €, 
plus zusätzliche Übernachtungen. Die alternative Anreise mit zwei Privatwagen wird billiger.

Vorbesprechung: Freitag, 29.März 2019, 18:30 Uhr im Kletter- & Boulderzentrum Gießen, Rödgener Str. 70.

Anmeldeschluss: 29. März 2019

W 1907
Bergwanderungen im Aostatal (Italien)
Termin: 7. bis 14. September 2019
Tourenleiter: Klaus Ehgart

Beschreibung der Tour: Mt. Blanc, Matterhorn und Breithorn (Rückseite) im Norden, Gran Paradiso im 
Süden laden ein zu entspannten und anspruchsvollen Bergwanderungen. Unter den sehr zahlreichen Touren 
werden wir die heraussuchen, die unserem Interesse, unserer Kondition und Abenteuerlust gerecht werden. 
Wir wohnen im Tal und werden nach längerer oder kürzerer Anfahrt mit unserem Bus starten, mit dem 
Tagesrucksack. Klettersteigset/Steigeisen kommen bei Bedarf zum Einsatz.

Voraussetzungen: Bergwandererfahrung auch auf steilen Wegen, Trittsicherheit und Schwindelfrei-
heit, gute Kondition für 1000 bis 1200 Hm im Auf- und Abstieg, Bereitschaft zu einem Pausentag.

Teilnehmer: 3 – 6 Personen
Kostenbeitrag: 150,– €
Leistungen: Fahrt (ohne Vignette/Maut) und Führung

Vorbesprechung: Freitag, 23. August 2019, 17:00 Uhr im Kletter-  & Boulderzentrum Gießen, Rödge-
ner Str. 70  (anschl. geht‘s zum Bluesfestival nach Laubach)

Informationen und Anmeldung: Klaus Ehgart, Mobil: 0176 206 23 613
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Einladung zur Jugendvollversammlung 2019
Beginnend ab 2019 sieht die neue Sektionsjugendordnung eine jährlich stattfindende Jugendvollver-
sammlung vor. Hierzu lade ich alle Mitglieder der Sektionsjugend herzlich am Dienstag, den 12. März 
2019 um 18:00 Uhr, in den Seminarraum des Kletterzentrums ein. Teilnahme- und stimmberechtigt 
sind alle Mitglieder der Sektion von 10 bis 27 Jahren. Teilnehmen dürfen außerdem alle Jugendleiter, 
Gruppenleiter der Kinder- und Jugendgruppen, gewählte Funktionsträger der JDAV und weitere durch 
den Jugendausschuss eingeladene Gäste.
Die Tagesordnung wird wie folgt aussehen:
 1. Begrüßung
 2. Kurzer Rückblick auf 2018
 3. Geplante Aktivitäten 2019
 4.  Bestätigung der Sektionsjugendordnung wie vom Jugendausschuss am 26.November 2018 be-

schlossen
 5. Wahl des Jugendreferenten / der Jugendreferentin (vorsorglich)
 6. Wahl des stellvertretenen Jugendreferenten / der stellvertretenen Jugendreferentin (vorsorglich)
 7. Wahl des Jugendausschusses
 8. Wahl der Delegierten für den Bundesjugendleitertag 2019 sowie den Landesjugendleitertag 2020
 9. Genehmigung des Haushalts 2018
10. Abstimmung über den Haushaltsplan 2019
11. Diverses
Die vom Jugendausschuss beschlossene Sektionsjugendordnung ist online auf den Internetseiten der 
Sektion verfügbar. Sie kann auf Verlangen in der Geschäftsstelle eingesehen werden. Anträge bitte bis 
zum 5. März. 2019 an jugend@dav-giessen.de. Antragsberechtigt sind alle Teilnahmeberechtigten wie 
oben beschrieben.
Ich hoffe auf eine möglichst große Beteiligung an diesem Termin.
Max  Wolf    Bastian Bernhardt
(Jugendreferent)    (stellv. Jugendreferent)

Entwurf Sektions -Jugendordnung
Inhalt

A. Allgemeines    /    B. Organe    /    C. Rahmenbedingungen  
Präambel 

Grundlagen der Sektionsjugendordnung der JDAV Gießen-Oberhessen sind die Satzung der Sektion Gießen-Oberhessen, die Satzung des 
DAV (DAV-Satzung), die Bundesjugendordnung (BJO) der JDAV sowie die „Grundsätze, Erziehungs- und Bildungsziele der JDAV“ in der 
jeweils geltenden Fassung. 

A. Allgemeines
§ 1 – Mitgliedschaft 

Die Sektionsjugend der Sektion Gießen-Oberhessen des DAV ist Teil der JDAV, der Jugendorganisation des Deutschen Alpenvereins e.V. 
Mitglieder der Sektionsjugend sind alle Mitglieder der Sektion Gießen-Oberhessen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, alle Jugend-
leiter*innen mit gültiger JL-Marke sowie alle gewählten JDAV-Funktionsträger*innen. 

§ 2 – Aufgaben und Ziele 
1.  Die Sektionsjugend vertritt ihre Interessen innerhalb der Sektion und ihrer Gremien, in den Gremien der JDAV und des DAV sowie 

gegenüber Politik und Gesellschaft. Sie führt und verwaltet sich selbständig im Rahmen der Satzung der Sektion Gießen-Oberhessen. 
2.   Die Aufgaben und Ziele ergeben sich aus den Grundsätzen, Erziehungs- und Bildungszielen der Jugend des Deutschen Alpenvereins: 

Ziele der Jugendarbeit in der Sektion sind insbesondere: 
• die Förderung der Persönlichkeitsbildung junger Menschen; 
• die Erziehung zu umweltbewusstem Denken und Handeln; 
• die Vermittlung sozialer Verhaltensweise und Ermutigung zum Engagement; 
• die Ausbildung zu einer verantwortungsvollen Ausübung des Bergsports; 
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• die Förderung der Chancengleichheit aller jungen Menschen und Eintreten für Geschlechtergerechtigkeit; 
• die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen und Gruppenmitglieder; 
• die Unterstützung der Entwicklung von Teamfähigkeit und sozialer Kompetenz. 

§ 3 – Umsetzung der Aufgaben und Ziele 
Die Jugendarbeit innerhalb der Sektion wird von der Sektionsjugend  selbstorganisiert in eigener Verantwortung wahrgenommen. Die 
Umsetzung der Aufgaben und Ziele erfolgt insbesondere durch die Arbeit in den Kinder- und  Jugendgruppen, die gemeinsame Willens-
bildung in der Jugendvollversammlung, die Vertretung der Sektionsjugend im geschäftsführenden Sektionsvorstand und weiteren Gremien 
der Sektion sowie auf dem Landes- und Bundesjugendleitertag. 

B. Organe
§ 4 – Jugendvollversammlung 

1. Die Jugendvollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der Sektionsjugend. 
2.  Teilnahme- und stimmberechtigt in der Jugendvollversammlung sind alle Mitglieder der Sektionsjugend ab 10 Jahren und bis zur Voll-

endung des 27. Lebensjahres. Eine Stellvertretung ist nicht zulässig. 
3.  Teilnahmeberechtigt sind ferner alle Jugendleiter*innen, alle gewählten JDAVFunktionsträger*innen, alle Leiter*innen von Kinder- und 

Jugendgruppen der Sektion, sowie Gäste auf Einladung des Jugendausschusses. 
4. Die Jugendvollversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde. 
5.  Der*die Jugendreferent*in, im Fall seiner*ihrer Verhinderung ein Mitglied des Jugendausschusses, leitet die Jugendvollversammlung. 

Die Moderation der Versammlung kann von dem*der Versammlungsleiter*in auf Dritte übertragen werden. 
6.  Die ordentliche Jugendvollversammlung findet mindestens jährlich statt. Sie wird vom Jugendausschuss (siehe § 7) vorbereitet und ist 

mit einer Frist von wenigstens  zwei Wochen durch Einladung in schriftlicher Form unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung 
an den in Abs. 2 und Abs. 3 genannten Personenkreis einzuberufen. Ein Antrag auf Änderung der Sektionsjugendordnung muss mit der 
Einladung bekannt gegeben werden. 

7.  Der*Die Jugendreferent*in kann jederzeit aus dringlichem Grund eine außerordentliche Jugendvollversammlung einberufen. Er*Sie 
muss eine außerordentliche Jugendvollversammlung einberufen, wenn dies entweder von der Mehrheit der Mitglieder des Jugendaus-
schusses gefordert oder schriftlich von mindestens 5 Prozent der in Abs. 2 genannten Mitglieder der Sektionsjugend unter Angabe des 
Beratungsgrundes beantragt wird. 

8.  Die außerordentliche Jugendvollversammlung muss spätestens zwei Monate nach Antragsstellung stattfinden und ist spätestens zwei 
Wochen vorher in schriftlicher Form unter Bekanntgabe der Tagesordnung an die in Abs. 2 und Abs. 3 genannten Mitglieder der Sek-
tionsjugend einzuberufen. 

§ 5 – Aufgaben der Jugendvollversammlung 
Die Jugendvollversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:  
a) Wahl des*der Jugendreferent*in und Vorschlag zu seiner*ihrer Wahl in den Sektionsvorstand  
b) Wahl der Mitglieder des Jugendausschusses. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. 
c)  Wahl der Delegierten für den Landes- und Bundesjugendleitertag aus dem Kreis derjenigen, die zum Zeitpunkt der jeweilig nächsten Tagung 

voraussichtlich die Teilnahmevoraussetzung erfüllen. Die Wahl gilt für die jeweilig nächste Tagung des Landes- und Bundesjugendleitertages. 
d) Erarbeitung von grundlegenden Positionen der Sektionsjugend 
e) Festlegung der Schwerpunkte der Jugendarbeit der Sektion 
f) Beschluss des Jahresrahmenprogramms und der Verwendung des Jugendetats 
g) Erteilung von Arbeitsaufträgen an den*die Jugendreferent*in, seine*ihre Stellvertreter*innen und den Jugendausschuss  
h) Entgegennahme und Diskussion des Arbeits- und Finanzberichts des*der Jugendreferent*in und des Jugendausschusses 
i)  Beschluss und Änderung der Sektionsjugendordnung 
j) Wahl des*der stellvertretenden Jugendreferent*innen 
k) Beschluss der Wahl- und Geschäftsordnung der Jugendvollversammlung 

§ 6 – Geschäftsordnung der Jugendvollversammlung 
Die Jugendvollversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 7 – Jugendausschuss 
1.  Dem Jugendausschuss gehört/gehören neben den gewählten Mitgliedern der*die Jugendreferent*in und seine*ihre Stellvertreter*innen 

an. Über Größe und Zusammensetzung entscheidet die Jugendvollversammlung. Der*die Jugendreferent*in kann Gäste einladen. 
2.  Anträge an den Jugendausschuss können von Mitgliedern des Jugendausschusses, Mitgliedern der Sektionsjugend gemäß § 1 sowie 

Leiter*innen von Kinder- und Jugendgruppen gestellt werden. 
3.  Sitzungen des Jugendausschusses werden von dem*der Jugendreferenten*in geleitet. Die Sitzungsleitung kann delegiert werden. 

Der*die Jugendreferent*in muss eine Sitzung des Jugendausschusses einberufen, wenn dies von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
des Jugendausschusses verlangt wird. 

§ 8 – Aufgaben des Jugendausschusses 
1.  Zwischen den Jugendvollversammlungen nimmt der Jugendausschuss grundsätzlich deren Aufgaben wahr. Ausgenommen hiervon sind 

die ausschließlich der Jugendvollversammlung vorbehaltenen Aufgaben nach § 5 a), b), c), f), i), j) und k). 
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2. Dem Jugendausschuss obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Beratung des*der Jugendreferent*in  
b) Erteilung von Arbeitsaufträgen an den*die Jugendreferent*in  
c) Weiterentwicklung der Sektionsjugendarbeit im Rahmen der Beschlüsse der Jugendvollversammlung 
d)  Organisation der Jugendarbeit der Sektion im Rahmen der Vorgaben der geltenden Sektionssatzung und Jugendordnung 
e) Erstellung des Haushaltsplans der Jugend 
f) Vorbereitung und Organisation der Jugendvollversammlung 
g) Wahl des*der kommissarischen Jugendreferent*in nach § 9 Abs. 3 
h) Wahl des*der kommissarischen stellvertretenden Jugendreferent*in nach § 9 Abs. 3 

§ 9 – Geschäftsordnung des Jugendausschusses 
1. Der Jugendausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
2.  Der Jugendausschuss beschließt mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
3.  Bei lang andauernder Verhinderung oder vorzeitigem Ausscheiden der*des Jugendreferent*in bzw. der*des stellvertretenden Jugendrefe-

rent*in wählt der Jugendausschuss eine*n kommissarische*n Jugendreferent*in bzw. kommissarischen stellvertretenden Jugendreferent*in 
bis zur nächsten Jugendvollversammlung. Der Jugendausschuss schlägt sie*ihn dem zuständigen Sektionsgremium zur Berufung in den 
Sektionsvorstand vor. 

§ 10 – Jugendreferent*in  
1.  Der*Die Jugendreferent*in leitet die Sektionsjugend und ist Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Sektion. Er*Sie muss voll-

jährig sein. 
2.  Der*die Jugendreferent*in wird von der Jugendvollversammlung für die Dauer der in der Sektionssatzung festgelegten Amtszeiten für 

Vorstandsmitglieder gewählt und der Mitgliederversammlung der Sektion zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen. 

§ 11 – Aufgaben des*der Jugendreferent*in  
Der*Die Jugendreferent*in ist für die Jugendarbeit in der Sektion verantwortlich. Dies umfasst insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Organisation und Verantwortung der Jugendgruppenarbeit 
b) Sicherstellung der Aus- und Fortbildung von Jugendleiter*innen 
c) Bestellung von Jugend- und Gruppenleiter*innen 
d) Umsetzung der „Grundsätze, Erziehungs- und Bildungsziele der JDAV“ in der Jugendarbeit der Sektion 
e) Vertretung der Interessen der Sektionsjugend und Mitarbeit im Sektionsvorstand 
f) Verantwortung des Jugendetats 
g) Fristgerechte Meldung der Delegierten für die Landes- und Bundesjugendleitertage 
h) Vertretung der Sektionsjugend im Stadt- und/oder Kreisjugendring 

Der*die Jugendreferent*in wird im Verhinderungsfall von seiner*m Stellvertreter*in oder einem Mitglied des Jugendausschusses ver-
treten. Der*Die Jugendreferentin kann Aufgaben delegieren. Ausgenommen hiervon sind die Aufgaben e). 

C. Rahmenbedingungen
§ 12 – Vertretung der Sektionsjugend in den Gremien der Sektion 

Über die Zugehörigkeit des*der Jugendreferenten*in zum geschäftsführenden Vorstand der Sektion hinaus soll die Sektionsjugend in weiteren 
Gremien der Sektion vertreten sein. Näheres hierzu regelt die Sektionssatzung. 

§ 13 – Jugendetat 
Die Sektion stellt der Sektionsjugend einen angemessenen eigenen Etat innerhalb ihres Haushalts zur Verfügung. Öffentliche Zuschüsse 
zur Jugendarbeit erhöhen den Jugendetat. Über den Jugendetat verfügt die Sektionsjugend in eigener Verantwortung. Die Verwendung 
der Mittel darf der Satzung der Sektion nicht zuwider laufen. Der*Die Jugendreferent*in ist für eine ordnungsgemäße Abrechnung gegen-
über der Sektion verantwortlich. 

§ 14 – Sektionsjugendordnung 
Die Sektionsjugendordnung wird von der Jugendvollversammlung beschlossen und bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines Beschlusses der Mit-
gliederversammlung der Sektion. Änderungen der Sektionsjugendordnung können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen von der Jugendvollversammlung beschlossen werden und bedürfen der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung der Sektion.  

Beschlossen vom Jugendausschuss am 26.11.2018.

Geschäftsordnung 
der Jugendvollversammlung der Sektion GießenOberhessen

§1 –  Teilnahme- und Stimmrecht
1. Teilnahme- und Stimmrecht an der Jugendvollversammlung sind in § 4 Abs. 2 der Sektionsjugendordnung geregelt.
2.  Der Nachweis von Teilnahme- und Stimmrecht nach § 4 Abs. 2 der Sektionsjugendordnung erfolgt durch Vorlage des gültigen Mitgliedsaus-

weises der Sektion Gießen-Oberhessen.
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§ 2 – Leitung, Einberufung und Terminbekanntgabe
Leitung und Einberufung der Jugendvollversammlung sind in § 4 der Sektionsjugendordnung geregelt.

§ 3 – Beschlussfähigkeit
1. Die Beschlussfähigkeit ist in § 4 Abs. 4 der Sektionsjugendordnung geregelt.
2.  Zu Beginn der Versammlung wird die Beschlussfähigkeit der Jugendvollversammlung durch die Versammlungsleitung festgestellt. Spätere 

Feststellungen der Beschlussfähigkeit bedürfen eines Antrags.
§ 4 – Anträge

1.  Antragsberechtigt sind die in § 4 Abs. 2 der Sektionsjugendordnung genannten stimmberechtigten Mitglieder der Sektionsjugend, alle 
Jugendleiter*innen, alle gewählten JDAV-Funktionsträger*innen sowie alle Leiter*innen von Kinder- und Jugendgruppen der Sektion. 

2.  Anträge, die bis spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich bei dem*der Jugendreferent*in eingehen, sind auf die Tagesordnung 
zu setzen. Nicht fristgerecht eingereichte Anträge werden nur behandelt, wenn dies die Versammlung mehrheitlich beschließt. Anträge auf 
Änderung der Sektionsjugendordnung müssen mit der Einladung im Wortlaut bekannt gegeben werden.

§ 5 – Abstimmungen
1.  Die Jugendvollversammlung beschließt grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen werden 

nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
2.  Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen, wenn nicht mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied der Versammlung eine schriftliche und 

geheime Abstimmung verlangt. 
§ 6 – Wahlen

1. Wahlen in der Jugendvollversammlung erfolgen schriftlich und geheim, wenn nicht einstimmig die offene Wahl beschlossen wird. 
2. Der*Die Jugendreferent*in und seine*ihre Stellvertreter*innen sind/ist in einem gesonderten Wahlgang zu wählen. 
3. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen (ohne Enthaltungen und ungültige Stimmen) auf sich vereinigt. 
4.  Stehen bei einem gesonderten Wahlgang mehrere Kandidaten*innen zur Wahl und erhält keine*r mehr als die Hälfte der abgegebenen 

Stimmen (absolute Mehrheit), so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidat*innen statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. 
5. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.

§ 7 – Protokoll
1. Über die Jugendvollversammlung ist ein Protokoll zu führen, das alle Beschlüsse im Wortlaut und die Wahlergebnisse enthält. 
2. Das Protokoll ist von dem*der Versammlungsleiter*in zu unterzeichnen. 
3. Das Protokoll ist den in § 1 Sektionsjugendordnung genannten Personen sowie dem Vorstand der Sektion zugänglich zu machen.

Touren des JDAV
...j  = Jugendgruppen …k  = Kindergruppen

Kk 1901 Mittelrhein Klettersteig   1. Juni   
Kj 1902 Pfingstfreizeit Fränkische Schweiz  7. – 10. Juni  
Kk 1903 Mittelrhein Klettersteig   4. Oktober  

Kk 1901
Mittelrhein Klettersteig
Termin: 1. Juni 2019  
Tourenleiter: Thomas Berghöfer
Beschreibung der Tour:  Oberhalb der größten Schleife des Rheins über Boppard führt der Mittel-
rheinsteig linksseitig, 300 m hangseitig ansteigend, empor. Der Rückweg über die Engelseiche, Vierseen-
blick und Gedeoseck führt zur Bergstation eines Sesselliftes, der auch als Abstiegshilfe nach Boppard 
hinunter genutzt werden darf. Insgesamt gibt es elf Kletterstellen; die schwierigsten können auch auf 
einem Wanderweg/Steig, der vereinzelt auch ausgesetzte Stellen ausweisen kann, umgangen werden.

Touren/Inhalte: Natürlich dürft Ihr Eure Eltern mitnehmen, sofern sie ebenso über feste Schuhe, Schwin-
delfreiheit und Lust an längerem Spazieren mit Kletteranlagen haben. Wenn sie sich an der Fahrt aktiv 
beteiligen - der DAV-Bus fährt nicht von alleine und hat auch nur acht Sitzplätze – werden wir sie noch 
lieber mitnehmen. Klettersteigsets, Klettergurte und Helme (soweit vorhanden) werden mitgenommen.
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Teilnehmer: 3 – 6 Personen
Ort: 56154 Boppard, Deutschland
Kostenbeitrag: 60,– €
Leistungen: Fahrt, Führung und Leihmaterial
Vorbesprechung: Die Vorbesprechung findet nach Absprache statt.

Kj 1902
Pfingstfreizeit der JDAV 
Termin: 7. bis 10. Juni 2019 
Leiter/-in: Bastian Bernhardt, Ronja Haas
Beschreibung der Tour: Pfingstfreizeit der JDAV-Jugendgruppe in die Fränkische Schweiz

Toureninhalt: Die Kletterfreizeit in der Fränkischen Schweiz der JDAV-Jugendgruppen ist seit vielen 
Jahren zu einer festen Tradition geworden. Tagsüber klettern wir an den zahlreich vorhandenen Felsen, 
welche Routen in allen Schwierigkeitsgraden bieten. Wir übernachten auf einem Campingplatz mit einer 
großen Wiese und Freibad.

Teilnehmer: 5 – 15 Personen
Ort: Nürnberger Str. 5, 92268 Etzelwang, Frankenalb-Camping
Kostenbeitrag: ca. 60,– €
Leistungen: Fahrt, Campingplatz und Frühstück
Anmelden können sich alle Teilnehmer der Jugendgruppen. Weitere Infos werden in den Ju-
gendgruppen rechtzeitig bekannt gegeben.

Kj 1903
Mittelrhein Klettersteig 
Termin: 4. Oktober  2019
Leiter/-in: Thomas Berghöfer

Beschreibung der Tour:  Oberhalb der größten Schleife des Rheins über Boppard führt der Mittel-
rheinsteig linksseitig, 300 m hangseitig ansteigend, empor. Der Rückweg über die Engelseiche, Vierseen-
blick und Gedeoseck führt zur Bergstation eines Sesselliftes, der auch als Abstiegshilfe nach Boppard 
hinunter genutzt werden darf. Insgesamt gibt es elf Kletterstellen; die schwierigsten können auch auf 
einem Wanderweg/Steig, der vereinzelt auch ausgesetzte Stellen ausweisen kann, umgangen werden.

Touren/Inhalte: Natürlich dürft Ihr Eure Eltern mitnehmen, sofern sie ebenso über feste Schuhe, Schwin-
delfreiheit und Lust an längerem Spazieren mit Kletteranlagen haben. Wenn sie sich an der Fahrt aktiv 
beteiligen - der DAV-Bus fährt nicht von alleine und hat auch nur acht Sitzplätze – werden wir sie noch 
lieber mitnehmen. Klettersteigsets, Klettergurte und Helme (soweit vorhanden) werden mitgenommen.

Teilnehmer: 3 – 6 Personen
Ort: 56154 Boppard, Deutschland
Kostenbeitrag: 60,– €
Leistungen: Fahrt, Führung und Leihmaterial
Vorbesprechung: Die Vorbesprechung findet nach Absprache statt.
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JDAV

Kinder- und Jugendklettergruppen
Anmeldungen über: jugend@dav-giessen.de

Kinderklettergruppen
Für Sektionsangehörige existieren zurzeit drei Kinderklettergruppen verschiedener Alters- und Könner- 
Stufen (5 – 14 Jahre) die wöchentlich – ausgenommen in den Ferien und an Feiertagen – von unseren 
Jugendleitern/-innen im Kletterzentrum Rödgener Str. 70 – im Sommer teilweise auch am Spitzbunker 
– betreut werden. Neben der Vermittlung von Sicherungstechnik, Knotenkunde und Klettertechnik in 
Theorie und Praxis kommen auch Spiele, die Spaß machen sowie Koordination, Kraft, Teamgeist und 
Ausdauer schulen, nicht zu kurz.
Kindergruppe Montag  15.30 bis 17.30 Uhr    5  –  9 Jahre
Kindergruppe Mittwoch 17.15 bis 19.15 Uhr     10 – 14 Jahre
Kindergruppe Freitag  17.00 bis 19.00 Uhr    9 – 12 Jahre

Kostenbeitrag:  5,– € / Monat zuzgl. jeweiligem Halleneintritt

Klettergartentermine
Neben den wöchentlichen Terminen in der Halle oder am Bunker finden auch – je nach Wetterlage – 
Fahrten zu näheren Klettergärten, wie z. B. Steinwand, Morgenbachtal oder Schriesheim, statt. Zur An-
fahrt wird, wenn möglich, der vereinseigene Kleinbus benutzt. Klettergärten sind natürliche oder künst-
liche Klettermöglichkeiten an natürlichem Fels und sind keinesfalls mit einem Kletterwald vergleichbar.
Termine werden in den jeweiligen Gruppen bekannt gegeben.
Kostenbeitrag:  5,– € für Teilnehmer der Kinder-/Jugendklettergruppen, 10,– € oder mehr (je nach Ent-
fernung) für Eltern oder andere DAV-Mitglieder.

Jugendklettergruppen
Für Jugendliche der Sektion zwischen 12 und 27 Jahren werden  zurzeit – je nach Alter und Können –  
zwei wöchentliche Termine angeboten. Auch diese Gruppen unternehmen, neben der jährlichen Pfingst-
Freizeit-Tour, regelmäßig  Fahrten in Klettergärten oder andere Kletterhallen.
Jugendklettergruppe  Dienstag 1 17.00 bis 19.00 Uhr 12 – 16 Jahre
Jugendklettergruppe  Dienstag 2 19.00 bis 21.00 Uhr 14 – 27 Jahre
Kostenbeitrag:  jeweiliger Halleneintritt

Du bist jung, aktiv, engagiert?
Du bist gerne in der Natur und in den Bergen unterwegs? Du liebst Herausforderungen und Abenteuer? Dir ist 
Nachhaltigkeit und Ökologie wichtig? Dann bist du bei uns genau richtig. 
Wir suchen aktive und engagierte Menschen, die Lust haben sich als Jugendleiter*innen in unseren Kinder- 
und Jugendgruppen zu beteiligen. Willst du Teil des Teams sein?
Von Deinem Engagement profitieren nicht nur die Kinder und Jugendlichen. Auch Du selbst sammelst wert-
volle Erfahrungen, die dich privat und beruflich weiterbringen. Bei den Aus- und Fortbildungskursen wirst du 
fachlich, sportlich und pädagogisch fit gemacht!
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Kletter-Spitzbunker 
Beim Klettern am Kletterbunker ist
die örtlich aushängende Kletter-
ordnung zu beachten. Der Spitzbunker 
befindet sich  auf dem Gelände 
der Gesellschaft für Soziales 
Wohnen (GSW) in der 
Hannah-Arendt-Straße.
Am Bunker sind keine Seile 
zum Toprope-Klettern  
eingehängt. Es muss mindestens 
eine Route vorgestiegen 
und das Seil an den 
Umlenkösen eingefädelt werden.

Adresse: 
Hannah-Ahrendt-Straße 10-12, 
35394 Gießen
GSW Gesellschaft für 
Soziales Wohnen in Gießen m. b .H.
www.gsw-giessen.de    
info@gsw-giessen.de

Kletterkeller 
Aus Sicherheitsgründen steht der Kletterkeller

bis auf weiteres nicht zur Verfügung.
Veränderungen werden auf der

Homepage der Sektion bekanntgegeben.

KIND-mit-ELTERN-Gruppe
Jeden Mittwoch 15:00 – 17:00 Uhr
(ausgenommen in den Ferien und an Feiertagen)  

Kinder ab 9 Jahren mit Eltern / Großeltern / Tanten / Onkels
im Kletterzentrum – Gießen, Rödgener Str. 70

bzw. bei warmen und schönem Wetter (Frühjahr bis Herbst) 
am Kletterbunker, Hannah-Arendt-Straße 8, unter freiem Himmel

Kosten: Eintritt ins Kletterzentrum (evtl. Ausleihe; Kletterbunker frei)
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Ausbilder/innen – Tourenleiter/innen

Maren Becker KB
Thomas Berghöfer TC-BS, KB 
Thomas Bing TC-BS 
Klaus Briegel KB
Dr. Jürgen Dersch  TC-BS, TB-HT 
Nicole Ehehalt KB
Bernd-Olaf Flore TC-BS, TB-HT 
Reinhard Grendel TC-SP
Günther Hackspacher TC-BS, WL, KB
Nils Kabelmann TC-SP
Susanne Klute TC-SP
Simone Paukstat TC-SP
Silvia Picheta FGL
Ilse Puchert WL
Hartmut Rogge - Al Heteilah  KB
Marc Sames TC-SP
Josefa Schindler KB
Dr. Ulrich Schlör WL
Frank Schmied TC-BS, TC  
Kristin Schöne KB
Salome Spieth TC-SP
Jochen Weimer KB
Markus Wißner TC-SP
Erik Zecher KB 

Klaus Ehgart Bergwandern/
  Klettersteige
Dr. Jutta Weisel Wandern
Alois Wilke        Bergwandern

Jugendleiter-/innen
Leonie Abromeit JL
Maren Arbeiter JL
Felix Auringer JL
Maren Becker JL
Bastian Bernhardt JL
Simon Brombach JL
Ronja Haas JL
Ann-Kathrin Koch JL
Jette Lorsbach JL 
Stella Maidorn JL
Johanna Niermann JL  
Josefa Schindler JL
Frank Schmied JL

Legende 
der DAV-Qualifikationen:

FGL Familiengruppenleiter/-in
FÜL Fachübungsleiter/-in
KB Kletterbetreuer/-in
TB-HT Hochtouren (Trainer/-in B)
TB-KS Klettersteig (Trainer/-in B)
TC Klettern (Trainer/-in C) 
TC-BS Bergsteigen (Trainer/-in C)
TC-SP Sportkl. Breitensp. (Trainer/-in C)
WL  Wanderleiter/-in
JL Jugendleiter/-in

Ausbildungsreferentin: Salome Spieth
E-Mail: ausbildung@dav-giessen.de

Hast du alte Daunenkissen, -jacken, 
-schlafsäcke oder -bettdecken und 
weißt nicht wohin damit?

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums 
der Jugendarbeit im DAV möchten wir zu-
sammen mit Mountain Equipment (ME), 
einem Partner der JDAV, Verantwortung 
für den Ressourcenschutz im Bergsport 
übernehmen. Gemeinsam setzen wir uns 
dafür ein, alte, gebrauchte und nicht mehr 
nutzbare Daunenprodukte zu recyceln, 
anstatt sie wegzuwerfen. 

Hilf uns beim Sammeln und gib deine 
nicht mehr benötigten 
Daunenprodukte im 
Kletter- & Boulder-
zentrum 
Gießen ab.
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Kletter- & Boulderzentrum Gießen

Klettern an über 360 Tagen im Jahr – bei jedem Wetter
Im Juli 2016 wurde die Kletter- und Boulder-Halle eröffnet, in dem sich die Begegnungsstätte der 
Sektion Gießen-Oberhessen des DAV befindet. Hier sind neben der Kletter-und Boulder-Bereich die 
Geschäftsstelle mit Archiv, Bibliothek und Materialverleih der Sektion sowie ein großzügiges Bistro mit 
Außenterrasse angesiedelt. Ein über 100 m² großer – auch teilbarer – Seminarraum und entsprechende 
Sanitäranlagen stehen Vereinsmitgliedern und Gästen zur Verfügung.

Öffnungszeiten Kletter- und Boulderhalle
Montag – Freitag: 11.00 bis 23.00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10.00 bis 22.00 Uhr
Einlass jeweils bis 30 Minuten vor Schließung der Halle

Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Dienstag und Donnerstag: 18.00 bis 20.00 Uhr

Bouldern
Im 350 m² großen Boulder-Bereich  bieten ca. 75 Boulder fünf ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade. Hier kann man, ohne Vorkenntnisse an 
3,50 m hohen künstlichen  Kletterwänden in Absprunghöhe und wei-
chen Matten sein Kletterkönnen ausprobieren, trainieren, trainieren, 
trainieren und dadurch steigern.  

Klettern
In der 1150 m² großen Kletterhalle 
kommen Toprope- wie auch Vor-
stiegs-Kletterer vom Anfänger bis 
zum ambitionierten Sportkletterer 
auf ihre Kosten. Um hier zu klettern, 
muss der Sichernde den Nachweis 
einer entsprechenden Schulung/Aus-
bildung haben (z.B. Toprope oder Vor-
stiegsschein des DAV)

Die Daten:

Anfänger- und Schulungsbereich
– 10 m Wandhöhe
– ca. 20 Toprope-Routen der Schwierigkeitsgrade 3-6

Haupthalle
– 16 m Wandhöhe
– 45 Sicherungslinien mit ca. 85 Routen, davon Toprope ca. 35 Routen 3-7, Vorstieg ca. 50 Routen 5-10
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Kletterhalle statt Fitnessstudio

Maren Becker (27) ist  seit dem 1.  Juli 2018 als Betriebsleiterin in der DAV Klet-
ter-und Boulderhalle der Sektion tätig. Mit dieser Anstellung hat sich ihr Lebensplan 
gründlich geändert. Nach dem Studienabschluss hatte sie im Oktober 2017 nämlich 
in Frankfurt hauptberuflich eine Managerausbildung bei der Kette Fitness First Ger-
many begonnen; zum 1. Juli 2018 sollte sie die Leitung einer Filiale übernehmen. 
Doch da kam das Stellenangebot des Gießener  Alpenvereins dazwischen, für das 
die frühere Speyerin beste Voraussetzungen mitbringt:

Kletttern und Triathlon sind ihre Hobbies, seit 2013 ist sie ehrenamtliche Kletterwandbetreuerin und 
Jugendleiterin in der Sektion. Vor einem Jahr schloss sie ihr MFKW-Studium (Moderne Fremdsprachen, 
Kulturen und Wirtschaft) an der Justus-Liebig-Universität ab. Parallel dazu war sie in den letzten vier 
Jahren nebenberuflich als Parkleiterin im Gießener Kletterwald tätig. Bei der Ironman Germany GmbH 
war sie zwei Jahre lang in die Veranstaltungsorganisation eingebunden.

Maren Becker kennt also den Sport und seine Organisation aus dem Effeff.  Mit ihrer ersten festen Stelle 
hat die gebürtige Heidelbergerin die Hauptverantwortung für betriebswirtschaftliche, sportliche, techni-
sche, marketingstrategische und sicherheitsrelevante Aufgaben übernommen. Damit trat sie die Nach-
folge der siebenköpfigen Leitungsgruppe an, die seit dem Vorstandswechsel in der Sektion im Oktober 
2017 die Kletterhalle mit großem ehrenamtlichen Einsatz und unter Federführung der 2. Vorsitzenden 
Rebecca Best geführt hatte.

In der heimische Kletterszene fühlt sich Maren Becker in ihrer neuen Rolle „total positiv aufgenom-
men“. Das mag auch daran liegen, dass sie im Sommer 2017 zu den 15 aktiven Kletterern gehört hatte, 
die den Aufstand gegen den damaligen Sektionsvorstand angezettelt hatten – was letztlich zur Abwahl 
des Vorsitzenden und zum Führungswechsel im vergangenen Oktober geführt hat.

Bleibt trotz der aktuellen 50-Stunden-Woche noch Zeit für das eigene Sporttreiben? „Ja. Dienstags- und 
donnerstagsabends klettere ich und auch das Triathlontraining geht weiter“ versichert die Hallenchefin. 
Auch ihren wöchentli-
chen Kurs in Areal-Yo-
ga führt sie fort, „sonst 
fehlt mir was“. Um das 
alles unter einen Hut 
zu bringen, muss man 
gut organisiert sein. 
„Ich arbeite extrem 
strukturiert“, bestätigt 
die junge Frau, „sonst 
hätte ich in den letzten 
Jahren nicht gleichzei-
tig das Studium, mei-
ne Nebenjobs und das 
Training bewältigen 
können.“





?
?
?

?

Zurzeit ohne 
Kletter-Partner/in 
Ob Anfänger/in  oder   Könner/in, 
ob TopRope oder Vorstieg,

in unseren freien Klettertreff‘s

findest Du immer
eine/n !

          Offen für Alle,
die das Klettern und 

Sichern bereits beherrschen 
(TopRope-Schein oder 

vergleichbare Kenntnisse).

?

Normaler Tages-Eintrittspreis.
Vorher, bzw. nachher Bouldern und Klettern
so lange die Kräfte reichen. 
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Zurzeit ohne 
Kletter-Partner/in 
Ob Anfänger/in  oder   Könner/in, 
ob TopRope oder Vorstieg,

in unseren freien Klettertreff‘s

findest Du immer
eine/n !

          Offen für Alle,
die das Klettern und 

Sichern bereits beherrschen 
(TopRope-Schein oder 

vergleichbare Kenntnisse).

?

Normaler Tages-Eintrittspreis.
Vorher, bzw. nachher Bouldern und Klettern
so lange die Kräfte reichen. 

Kurse und Veranstaltungen

Das DAV-Trainer- und Übungsleiterteam der Sektion bietet folgende Veranstaltungen und Lehrangebote 
an (die aktuellen Termine und Preise fi ndet man auf der Homepage: www. Kletterzentrum-mittelhessen.
de oder telefonisch unter 06 41 / 94 82 80 94). Für alle Kurse können, ab vier Personen, auch individu-
elle Termine vereinbart werden

Schnupperklettern
Für alle, die bisher noch nie an einer künstlichen Kletterwand, Höhenluft geschnuppert haben oder 
bisherige Boulderer, die einmal am Seil gesichert das Erklimmen größerer Höhen ausprobieren wollen.

Grundkurs
(zum Erwerb des DAV Indoor-Toprope-Scheines)
Wer durch andere gesichert, alle Faszination des Kletterns erlebt 
hat und selbstständig mit anderen Partnern klettern möchte, für den 
werden drei bzw. zwei- tägige Grundkurse angeboten. 

Vorstiegskurs
(zum Erwerb des DAV-Indoor-Vorstiegsscheins)
Wer 5er Routen im  Toprope ohne Probleme klettert, wird schnell die Freude nach Routen ohne einge-
hängtes Seil verspüren. Für diejenigen werden die 3×dreistündige Vorstiegskurse angeboten. 

Technikkurs
Für Kletterer, die ihr Können verbessern möchten, werden Kurse angeboten, die individuell auf die tech-
nischen, taktischen Fähigkeiten eingehen.

Sicherungsupdate
Es gibt immer wieder neue Sicherungsgeräte und neue Erkenntnisse über siche-
res Verhalten beim Indoor-Klettern. Alle Kletterer, die sich aktuell informieren 
und schulen lassen wollen, können z.B. bei diesen Tagesschulungen verschiede-
ne Sicherungsgeräte ausprobieren und vergleichen oder das „sichere Stürzen“ 
und Halten von Stürzen mit ihren Sicherungsgeräten verbessern.

Von der Halle an den Fels
Viele, die das Indoor-Vorstiegsklettern im 5. Grad beherrschen, möchten ihre Sportart auch in der freien 
Natur(Fels) ausüben. Für diese Interessenten werden von der Sektion verschiedene Touren angeboten. 

Freier Klettertreff
Zwei Termine für alle Kletterer die, noch bzw. derzeit, ohne Kletter-Partner/-in sind. Einzige Vorausset-
zung: „Toprope-Schein“ oder vergleichbare Kletterkenntnisse. Hier können sie mittwochs von 13:00 
bis 23:00 Uhr und samstags von 10:00 bis mind. 12:30 Uhr (anschließende Kletterzeit offen) zumin-
dest mit einem/-er der jeweils anwesenden  Betreuer/-innen im Toprope 
oder Vorstieg klettern. Kosten: Normaler Tageskarten-Eintritt.

Kindergeburtstage
Beliebt sind die Kindergeburtstage mit Aktivitäten im Boulder- und Klet-
terbereich mit einem Betreuer/in pro sechs Kinder. Zur Feier besteht die 
Möglichkeit der Selbstversorgung.
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Feiern / Events
Sie, Ihre Familie, Firma oder Ihr Verein planen eine Feier 
bzw. einen größeren Event? Nutzen Sie dafür unsere Räum-
lichkeiten – mit oder ohne Kletterprogramm! 
Wir machen Ihnen gerne Vorschläge in einem gemeinsa-
men Gesprächstermin.

Aktuelle Termine und Preise
erfahren Sie auf der Homepage der Halle:

www.kletterzentrum-giessen.de
oder telefonisch montags bis freitags von 11:00 bis 15:00 Uhr

unter: 06 41 / 94 82 80 94

Eintrittspreise Stand . Januar 2019

   Sekt. DAV  Gäste Sekt. DAV   Gäste 
Tageskarte  1) 9,50 11,50 14,50 Tageskarte 6,50 8,50 9,50

ermäßigt 2) 7,50 9,50 12,00 ermäßigt 5,50 7,50 8,50
Kinder 5 - 13 J. 3) 5,50 7,50 9,00 Kinder 5 - 13 J. 4,50 5,50 7,00

Familien 4) 28,00 42,00 52,00 11 er Karte 65,00 85,00 95,00
11 er Karte 95,00 115,00 145,00 ermäßigt 55,00 75,00 85,00

ermäßigt  2) 75,00 95,00 120,00 Kinder 5 - 13 J. 45,00 55,00 70,00

Kinder 5 - 13 J. 55,00 75,00 90,00 3 MonatsKarte 84,00 114,00 144,00
3 MonatsKarte 126,00 156,00 180,00 ermäßigt 60,00 90,00 120,00

ermäßigt 96,00 126,00 150,00 Kinder 5 - 13 J. 45,00 75,00 105,00
Kinder 5 - 13 J. 81,00 111,00 135,00 1) -10% Early Bird  Mo - Fr  vor 13:00 Uhr für Tageskarten

12 monats  ABO 35,00 46,00 55,00 -10% Late Night  Mo - Fr  ab  21:00 Uhr für Tageskarten
ermäßigt 26,00 37,00 45,00 2)

Kinder 5 - 13 J. 20,00 30,00 35,00
Jahreskarte 420,00 552,00 660,00

ermäßigt 325,00 444,00 540,00 3)
Kinder 5 - 13 J. 240,00 360,00 420,00

4) 2 Erwachsene + 3 oder mehr Kinder

Verleihpreise: Kletterschuhe 3,00 € Montag ist Studi-Tag  Studierende zahlen 7,00€
Klettergurt 2,50 €

Sicherungsgerät 1,50 €
Chalkbag 1,50 €

Verleihset 6,00 €
Kletterseil 3,00 €

Kinder und Jugendliche v. 5 - 13 Jahre, Kinder bis einschließlich 
4 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen frei.

Jugendl. v. 14-17 J., Schüler/innen,  Studierende bis 30 Jahre, 
Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, Senioren/inen 
mit Rentner/innenausweis, ALG II Empfänger/innen, Körperl. 
beeinträchtigte Pers. ab 60%

nu
r B

ou
ld

er
n 

Kl
et

te
rn

 &
 B

ou
ld

er
n 

 



ausblick 2019 59

Satzung der Sektion Gießen-Oberhessen des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.
Allgemeines

§ 1 Name und Sitz
Der Verein fuhrt den Namen: Sektion Gießen-Oberhessen des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. und hat seinen ihren Sitz in Gießen. Er Sie ist in das 
Vereinsregister des Amtsgerichtes Gießen eingetragen.

§ 2 Vereinszweck
1.  Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine Sportarten vor allem in den Alpen und den deutschen Mittelgebirgen, besonders für die Jugend und 

die Familien, zu fördern und zu pflegen, die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge zu erweitern 
und dadurch die Bindung zur Heimat zu pflegen sowie weitere sportliche Aktivitäten zu fördern.

2.  Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grundsätze religiöser, weltanschaulicher und ethnischer Toleranz; sie achtet auf Chancengleich-
heit von zwischen Frauen und Männern und Frauen.

3.  Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung. Die gemeinnützigen Zwecke in diesem Sinne sind die Förderung des Sports, des Natur- und Umweltschutzes, der Jugendhilfe und der Bildung 
sowie der Heimatpflege und Heimatkunde.

4.  Die Sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen Gewinn und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dürfen nur 
für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Ausgeschiedene Mitglieder 
haben keinen Anspruch auf an das Sektionsvermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Sektion fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
1. Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.
2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereinszweckes dienen:
a)  Bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung, Förderung bergsteigerischer und alpinsportlicher Unternehmungen, des alpinen Skilaufes, Ausleihe 

von Bergsportausrüstung, Unterstützung des alpinen Rettungswesens;
b) Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche Unternehmungen sowie Wanderungen;
c) Veranstaltung von Expeditionen;
d) Veranstaltung von alpinsportlichen Wettkämpfen einschließlich der Bekämpfung des Dopings gemäß der strafbewehrten Sportordnung des DAV;
e) Errichten, Erhalten und Betreiben künstlicher Kletteranlagen;
f)  Erhalten und Betreiben der Hüttenstandorte als Stützpunkte zur Ausübung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten und für die Sicherheit aller 

Bergsportler sowie Errichten und Erhalten von Wegen;
g)  Schutz und Pflege von Natur und Landschaft nach Maßgabe der einschlägigen Naturschutzgesetze, Tier- und Pflanzenwelt der Alpen und der deut-

schen Mittelgebirge, insbesondere bei der Ausübung des Bergsports und der Unterhaltung von Hütten und Wegen;
h) Jugendhilfe und umfassende Jugend- und Familienarbeit;
i) Förderung und Sammlung schriftstellerischer, wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeiten auf alpinem Gebiet;
j) Abhaltung von VereinsvVeranstaltungen wie Versammlungen, Vereinsfeste, Vorträge, Lehrgänge und Führungen;
k) Pflege der Heimatkunde;
l) Einrichtung und Betrieb einer Webseite oder sonstiger elektronischer Medien;
m) Herausgabe von Publikationen;
n) Einrichtung einer Bibliothek;
o)  Zusammenarbeit mit Personen, Organisationen und Institutionen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen beziehungsweise die Vereinsziele unterstützen;
p) Zurverfügungstellung von technischer Ausrüstung für den Bergsport und die Ausbildung dazu;
q) Veranstaltung gemeinschaftlicher Fahrradtouren
3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:
a)  Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren in der jeweils beschlossenen Höhe;
b) Subventionen und Förderungen;
c) Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen;
d) Vermögensverwaltung (wie Zinsen, sonstige Kapitaleinkünfte, Einnahmen aus Beteiligungen, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung);
e) Sponsorengelder;
f) Werbeeinnahmen;
g) Einnahmen aus dem Betrieb von Schutzhütten und künstlichen Kletteranlagen;
h) Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern (wie Bergsportausrüstung u. ä.);
i) Einnahmen aus der Weitergabe von Publikationen;
j) Einnahmen aus dem Verkauf von Ausrüstung, Hütten- und Vereinsartikeln;
k) Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen (Vereinsfeste, Wettkämpfe, Vorträge, Kurse, Lehrgänge, Führungen, u. ä.);

§ 4 Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e.V.
Die Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenverein e.V. (DAV). Sie unterliegt der Satzung dieses Vereins und hat damit alle Rechte und Pflichten, die sich 
aus ihr ergeben. Zu diesen Pflichten gehören:
a) den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen, wie sie von der Mitgliederversammlung genehmigt worden sind;
b) die von der Hauptversammlung beschlossenen Beiträge (Verbandsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig zu bezahlen;
c) Veränderungen im Vorstand der Sektion dem DAV unverzüglich mitzuteilen;
d)  die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversammlung des DAV auszuführen, insbesondere in ihre Satzung die Bestimmungen der Mustersatzung 

für die Sektionen zu übernehmen, die die Hauptversammlung als verbindlich bezeichnet hat;
e)  in der Satzung die Haftung des DAV für Schäden zu begrenzen, die Mitgliedern der Sektion bei Benutzung von Einrichtungen des DAV oder bei Teil-

nahme an Veranstaltungen des DAV entstehen;
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f) Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV genehmigen zu lassen;
g) jede Veräußerung oder Belastung von Grund- oder Hüttenbesitz, soweit es sich um AV-Hütten handelt, vom DAV genehmigen zu lassen;
h) ihr Arbeitsgebiet zu betreuen.

§ 5 Vereinsjahr
Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Mitgliedschaft
§ 6 Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

1.  Die volljährigen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung, können wählen und gewählt werden. Sie können das Sektionseigen-
tum und alle sonstigen Sektionseinrichtungen zu den dafür vorgesehenen Bedingungen benutzen und genießen alle den Mitgliedern zustehenden 
Rechte.

2.  Den nicht volljährigen Mitgliedern stehen die im Absatz 1 genannten Mitgliederrechte mit Ausnahme des Wahl- und Stimmrechtes zu. Abweichend 
hiervon können Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr abstimmen und wählen, aber nicht gewählt werden.

3.  Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare Mitglieder des Deutschen Alpenvereins. Sie sind berechtigt von dessen Einrichtungen zu den hierfür vor-
gesehenen Bedingungen Gebrauch zu machen.

4.  Eine Haftung der Sektion und der von ihr beauftragten Personen für Schäden, die einem Mitglied bei der Benutzung der Vereinseinrichtungen oder 
bei der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, ist über den Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle be-
schränkt, in denen einem Organmitglied oder einer sonstigen für die Sektion tätigen Person, für die die Sektion nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Die gleiche Einschränkung gilt bei Benutzung von Vereinsein-
richtungen oder der Teilnahme an Veranstaltungen einer anderen Sektion des Deutschen Alpenvereins.

5.  Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und der von ihm beauftragten Personen für Schäden, die einem Sektionsmitglied bei der Benut-
zung der Einrichtungen des DAV oder bei der Teilnahme an Veranstaltungen des DAV entstehen, ist über den Umfang der vom DAV abgeschlossenen 
Versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in denen einem Mitglied eines Organs des DAV oder einer sonstigen für den DAV tätigen Person, für 
die der DAV nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

§ 7 Mitgliederpflichten
1.  Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spätestens bis zum 31. Januar des laufenden Jahres an die Sektion zu entrichten. Die jeweilige Höhe setzt die 

Mitgliederversammlung fest. Hierbei wird die von der Hauptversammlung des DAV beschlossene Einteilung in Mitgliederkategorien zugrunde gelegt.
2.  Jedes Mitglied hat eine von der Mitgliederversammlung zur Deckung eines außerplanmäßigen Finanzbedarfs beschlossene Sonderumlage zu ent-

richten. Diese darf sich höchstens auf das zwei-fache des jährlichen Mitgliedsbeitrages belaufen. Daneben ist jedes Mitglied verpflichtet, etwaige 
Umlagen oder Sonderbeiträge an die Sektion zu entrichten. Über die Höhe und Fälligkeit entscheidet die Mitgliederversammlung. Umlagen oder 
Sonderbeiträge für einen bestimmten Zweck dürfen binnen eines Kalenderjahres den doppelten Jahresbeitrag eines Mitgliedes nicht übersteigen. 
Ein jedes Mitglied hat die Möglichkeit, binnen Monatsfrist nach Bekanntgabe des Beschlusses der Umlage ein Sonderkündigungsrecht auszuüben.

3. Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur für den Zeitraum zu, für den es den Jahresbeitrag entrichtet hat.
4. Während des laufenden Jahres eintretende Mitglieder haben den vollen Jahresbeitrag zu entrichten.
5. Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Umstände vom Vorstand auf Antrag ermäßigt oder erlassen werden.
6. Jedes Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift alsbald der Sektion mitzuteilen.

§ 8 Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder
1.  Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes Mitglieder ernennen, die sich hervorragende Verdienste um die 

Sektion erworben haben. Sie erhalten den Mitgliederausweis ihrer MitgliederkKategorie; sie können von der Beitragspflicht gegenüber der Sektion 
befreit werden.

2.  Fördernde Mitglieder können Einzelpersonen oder juristische Personen werden. Nähere Bestimmungen über die Aufnahme einschließlich der Fest-
legung über etwaige Beiträge werden vom Vorstand beschlossen. Voraussetzung für die föordernde Mitgliedschaft ist die Anerkennung der Satzung 
der Sektion. Fördernde Mitglieder der Sektion sind keine mittelbaren Mitglieder des Deutschen Alpenvereins, sie erhalten keinen Mitgliedsausweis, sie 
genießen nicht die Rechte von ordentlichen Mitgliedern. In der Mitgliederversammlung der Sektion haben sie Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. Die 
fördernde Mitgliedschaft endet durch Austritt am Ende eines Jahres, sofort bei Ausschluss durch den Vorstand.

§ 9 Aufnahme
1. Wer in die Sektion aufgenommen werden will, hat dies schriftlich - auch unter Nutzung moderner Kommunikationsmöglichkeiten - zu beantragen.
2. Bei der Aufnahme ist eine Gebühr zu entrichten, die von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, dieser kann die Entscheidungsbefugnis delegieren.
4. Die Aufnahme wird erst nach Bezahlung der Aufnahmegebühr und des ersten Jahresbeitrages wirksam.

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird beendet
a) durch Austritt;
b) durch Tod;
c) durch Streichung;
d) durch Ausschluss.

§ 11 Austritt, Streichung
1.  Der Austritt eines Mitgliedes ist schriftlich dem Vorstand mitzuteilen; er wirkt zum Ende des laufenden Vereinsjahres. Der Austritt ist spätestens 3 

Monate vor Ablauf des Vereinsjahres zu erklären.
2.  Der Vorstand kann die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung streichen, wenn das Mitglied den Jahresbeitrag trotz zweimaliger Aufforderung nicht 

bezahlt hat.
§ 12 Ausschluss

1. Auf Antrag des Vorstandes kann ein Mitglied durch den Ehrenrat ausgeschlossen werden (wenn kein Ehrenrat gebildet ist, durch den Vorstand).
2. Ausschließungsgründe sind:
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a) grober Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder des DAV, gegen Beschlüsse oder Anordnungen der Vereinsorgane oder gegen den Vereinsfrieden;
b) schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange der Sektion oder des DAV;
c) grober Verstoß gegen die alpine Kameradschaft.
3.  Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Sie muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Aus-

schließungsbescheides beim Vorstand eingelegt werden.
4.  Vor der Beschlussfassung durch den Ehrenrat und die Mitgliederversammlung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist rechtliches 

Gehör zu gewähren. Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und dem Mitglied mittels eines eingeschriebenemn Briefs bekannt zu geben.

§ 13 Abteilungen, Gruppen
1.  Die Mitglieder der Sektion können sich mit Zustimmung des Vorstandes zu Abteilungen oder Gruppen (z. B. für Hochtouristen) innerhalb der Sektion 

zusammenschließen. Die Mitgliederversammlung kann sie durch Beschluss auflösen.
2. Für Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und Kinder sind nach Bedarf eigene Gruppen einzurichten.
3.  Die Abteilungen oder Gruppen können sich eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsordnung darf weder der Satzung der Sektion noch der des 

DAV zuwiderlaufen. Sie bedarf der Genehmigung des Vorstandes.; der Vorstand darf die Genehmigung der Geschäftsordnung für die Jugendgruppen 
(Jugendsatzung) nicht versagen, soweit diese mit dem Muster für die Jugendsatzung der Sektionen übereinstimmt. Ein besonderer Mitgliedsbeitrag 
darf nur mit Zustimmung des Vorstandes festgesetzt werden.

4.  Abweichend von der Regelung in Absatz 3 bedarf die Verabschiedung einer Sektionsjugendordnung durch die Jugendvollversammlung der Sektion zu 
ihrer Wirksamkeit eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Auch spätere Änderungen der Sektionsjugendordnung müssen von der Mitglieder-
versammlung genehmigt werden. Die Mitgliederversammlung darf die Genehmigung der Sektionsjugendordnung nicht versagen, soweit diese mit 
der Mustersektionsjugendordnung übereinstimmt.

5. 4. Eigene Rechtspersönlichkeit kommt den Abteilungen oder Gruppen nicht zu.

§ 14 Organe der Sektion
Organe der Sektion sind
a) der Vorstand;
b) die Mitgliederversammlung;
c) der Ehrenrat.

Vorstand
§ 15 Zusammensetzung und Wahl

1.  Der Vorstand besteht aus dem/der Ersten Vorsitzenden, dem/der Zweiten Vorsitzenden, dem/der Dritten Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in, dem/
der Schriftführer/in und dem/der Vertreter/in der Sektionsjugend (geschäftsführender Vorstand) sowie 15 Beisitzern/innen.

2.  Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren in schriftlicher und geheimer Abstimmung gewählt, 
rechtsgültig auch anders, wenn kein Widerspruch erhoben wird. Wiederwahl ist zulässig. Ist bei Ablauf der Frist ein neuer Vorstand noch nicht gewählt, 
verlängert sich die Amtszeit bis zur Wahl eines neuen Vorstandes.

3.  Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird an dessen Stelle durch die nächste Mitgliederversammlung für den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied gewählt. Bis dahin, sowie in Fällen lang dauernder Verhinderung, berufen die übrigen Vorstandsmitglieder ein Ersatzmitglied.

4.  Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Zuwendungen im Rahmen der Ehrenamtspauschale § 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz) sind 
unschädlich. Die Mitglieder des Vorstands haben Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, insbesondere der Reisekosten, die ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit tatsächlich entstanden sind. Gleiches gilt für vom Vorstand beauftragte Vereinsmitglieder. Der Vorstand kann bei Bedarf eine Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen.

§ 16 Vertretung
Die Sektion wird nach außen gerichtlich und außergerichtlich durch den (geschäftsführenden) Vorstand vertreten. Dessen Mitglieder sind Vorstand im 
Sinne von § 26 BGB. Sie sind jeweils einzeln vertretungsberechtigt. Handelt es sich um Rechtsgeschäfte, durch die die Sektion in Höhe von mehr als 2.600 
EURO verpflichtet wird, ist die Mitwirkung eines weiteren Mitglieds des (geschäftsführenden) Vorstands erforderlich. In diesen Fällen muss eines der 
beiden handelnden Vorstandsmitglieder einer der Vorsitzenden sein. Der/die Erste Vorsitzende, der/die Zweite Vorsitzende und der/die Schatzmeister/in 
haben Einzelvertretungsbefugnis. Handelt es sich um Rechtsgeschäfte über einen Vermögenswert von mehr als 2600 Euro, so ist die Mitwirkung eines 
weiteren Vorstandsmitgliedes erforderlich. Im Innenverhältnis dürfen hierbei der/die Zweite Vorsitzende nur bei Verhinderung des/der Ersten Vorsitzen-
den und der/die Schatzmeister/in nur bei Verhinderung des/der Ersten oder Zweiten Vorsitzenden handeln.

§ 17 Aufgaben
Der geschäftsführende Vorstand legt die Tagesordnung für alle Versammlungen der Sektion fest und vollzieht deren ihre Beschlüsse, insoweit die Ge-
schäftsordnung nichts anderes regelt. Er stellt den Haushaltsplan auf und legt ihn der Mitgliederversammlung vor. informiert die Mitgliederversammlung 
darüber. Abweichungen vom Haushaltsplan sind zulässig, sofern diese zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben erforderlich sind. Der geschäfts-
führende Vorstand Er entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung Vvorbehalten sind.

§ 18 Geschäftsordnung
1.  Der geschäftsführende Vorstand wird von dem/der Ersten Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von dem/der Zweiten Vorsitzenden, bei dessen Ver-

hinderung durch den/die Schatzmeister/in zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der 
Vorstand kann einen Beschluss auch dann wirksam fassen, wenn sein Gegenstand bei der Einberufung nicht angegeben worden ist.

2. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
3. Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es mindestens 6 seiner Mitglieder verlangen.
4. Die Sektion kann Mitarbeiter/innen gegen Vergütung anstellen.

Mitgliederversammlung
§ 19 Einberufung

1.  Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung ein, zu der die Mitglieder spätestens einen Monat vorher schriftlich oder durch 
das Mitteilungsblatt der Sektion eingeladen werden müssen; die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Veröffentlichung. Die Tagesordnung 
ist hierbei mitzuteilen.
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2.  Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach den gleichen Bestimmungen wie in Absatz 1 einberufen. Sie muss einberufen wer-
den, wenn dies mindestens ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes beantragen. Das gleiche Recht steht auch dem Ehrenrat zu.

§ 20 Aufgaben
1. Der Mitgliederversammlung sind vVorbehalten:
a) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegenzunehmen;
b) den Vorstand zu entlasten;
c) den Haushaltsplanvoranschlag zu genehmigen und Änderungen zu beschließen;
d) den Mitgliederbeitrag, Umlagen und die Aufnahmegebühr festzusetzen;
e) künftige Einzelmaßnahmen mit einem Vermögenswert von über € 250.000,– zu beschließen;
f) Vorstand, Beirat, Ehrenrat und Rechnungsprüfer/innen zu wählen;
g) die Satzung zu ändern;
h) eine Sonderumlage zu beschließen;
i) eine von der Jugendversammlung beschlossene Sektionsjugendordnung sowie deren Änderung zu genehmigen;
ji) die Sektion aufzulösen.
2. E in Beschluss ist mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen; Stimmenthaltungen zählen bei der Ermittlung des Abstim-

mungsergebnisses nicht mit.
2.  Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen Mitglieder. Die Änderungen bedürfen der Genehmigung des DAV.

§ 21 Geschäftsordnung
Der/die Erste oder der/die Zweite Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Es ist eine Niederschrift aufzunehmen, welchedie die Beschlüsse wörtlich 
enthalten muss. Sie muss von dem/der Versammlungsleiter/in und von zwei zu Beginn der Versammlung zu wählenden Mitgliedern unterzeichnet sein.

Ehrenrat, Rechnungsprüfer, Auflösung
§ 22 Ehrenrat

1. Der Ehrenrat besteht aus 3 Mitgliedern, von denen eines dem Vorstand der Sektion angehört. Die übrigen dürfen kein Amt in der Sektion bekleiden.
2.  Die Mitglieder des Ehrenrates werden von der Mitgliederversammlung gewählt, das dem Vorstand angehörende Mitglied von diesem. Der Ehrenrat Er 

wählt sich eine/n Vorsitzende/n. Die Mitglieder des Ehrenrats werden auf die Dauer von 3 Jahren in schriftlicher und geheimer Abstimmung gewählt, 
rechtsgültig auch anders, wenn kein Widerspruch erhoben wird. Eine Wiederwahl ist zulässig.

3. Der Ehrenrat ist berufen, um
a) Vereinsstreitigkeiten aller Art zu schlichten;
b) Ehrenverfahren und
c) Ausschlussverfahren durchzuführen.
    Die Beschlüsse ergehen nach Anhörung des Betroffenen mit einfacher Stimmenmehrheit. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit gilt § 18, Abs. 1, Satz 2 

entsprechend. Gefasste Beschlüsse Sie sind, abgesehen vom Ausschlussverfahren, endgültig.

§ 23 Rechnungsprüfer/innen
1.  Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von drei Jahren zwei Rechnungsprüfer/innen. Wiederwahl ist zulässig. Mitglieder des Vor-

stands von Organen -außer die Mitgliederversammlung- können nicht zugleich Rechnungsprüfer/Rechnungsprüferinnen gewählt werden.
2.  Die Rechnungsprüfer/innen haben den vom Vorstand aufgestellten Rechenschaftsbericht samt Unterlagen dazu sowie die Geschäftsführung im ab-

gelaufenen Geschäftsjahr nach Weisung der Mitgliederversammlung zu prüfen. Über die Prüfüungstätigkeit ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen.
3.  Die jährliche Rechnungslegung ist nach Vorliegen des vom Vorstand aufgestellten Rechenschaftsberichtes rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung zu prüfen.
4. Den Rechnungsprüfern ist Einsicht in alle zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zu gewähren.

§ 25 Auflösung
1.  Über die Auflösung der Sektion beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen der erschie-

nenen Mitglieder. Sind weniger als ein Drittel der Mitglieder erschienen, so kann die Auflösung nur von einer unverzüglich einzuberufenden zweiten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist. Hierauf muss in der Einladung 
hingewiesen werden.

     Die Mitgliederversammlung, welche die Auflösung beschließt, verfügt auch gleichzeitig über das Vermögen der Sektion gemäß den nachfolgenden 
Vorgaben.

2.  Bei Auflösung oder Aufhebung der Sektion oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke ist das verbleibende Sektionsvermögen nach Abdeckung 
der Passiva jedenfalls ausschließlich und unmittelbar für steuerlich gemeinnützige Zwecke zu verwenden (auch im Sinne der österreichischen Abga-
bengesetze). Zu diesem Zwecke ist das verbleibende Sektionsvermögen an den DAV beziehungsweise an seinen Rechtsnachfolger oder an eine oder 
mehrere seiner Sektionen mit der zwingenden Auflage der ausschließlichen und unmittelbaren Verwendung für steuerlich gemeinnützige Zwecke zu 
übertragen, wenn die empfangende Körperschaft die Vorrausetzungen der Steuerbegünstigung (auch im Sinne der österreichischen Abgabengesetze) 
erfüllt. In diesem Zusammenhang und unter diesen Bedingungen sind alle Rechte an Wege- und Hüttenbauten dem DAV beziehungsweise seinem 
Rechtsnachfolger oder der bestimmten Sektion unentgeltlich zu übertragen.

     Sollten die oben aufgeführte Körperschaft im Zeitpunkt der nötigen Vermögensabwicklung nicht mehr existieren oder nicht mehr die nötigen Voraus-
setzungen (auch österreichischen) der Steuerbegünstigung erfüllen oder aus anderen Gründen die Übertragung des Vermögens nicht im Sinne obiger 
der Ausführungen möglich sein, ist das verbleibende Sektionsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder an eine andere (auch 
im Sinne der österreichischen Abgabengesetze) steuerbegünstigte Körperschaft mit der zwingenden Auflage der ausschließlichen und unmittelbaren 
Verwendung für die Erhaltung der Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt und für die Förderung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten 
zu übergeben.

Diese Neufassung der Satzung wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung der Sektion Gießen-Oberhessen am  
10. April 2019 beschlossen.
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Martin Figert
Inhaber

35390 Gießen · Südanlage 26 (im FINA-Parkhaus)
Tel. 06 41 / 68 68 76 68 · E-Mail: mfbikes@gmx.com

Schutzkonzept zum Kindeswohl
DAV Sektion Gießen-Oberhessen

In den letzten Jahren ist ein Thema immer mehr in den Fokus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gerückt – die Prävention gegen sexuelle Gewalt und Missbrauch.

Viele Missbrauchsfälle ereignen sich im Kreis enger Bekannter des Opfers. Dazu zählen Familie und Ver-
wandte, aber eben auch Vereine. Die Körperlichkeit, die mit Sport und Bewegung einhergeht, bringt vor 
allem Sportvereine in eine sensible Position. Und dies in zweierlei Hinsicht: Einerseits hinsichtlich des 
erhöhten Risikos für Grenzüberschreitungen oder gar -verletzungen durch Trainer oder andere Vereins-
mitglieder, andererseits hinsichtlich der Möglichkeit, durch ein vertrauensvollen, aufmerksames Mitein-
ander Anzeichen von Missbrauchsfällen zu erkennen.

Wir, die DAV Sektion Gießen-Oberhessen, verurteilen jegliche Art von Gewalt, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist. Wir wollen das Potenzial unserer Gemeinschaft nutzen, um 
als Sportverein ein Kreis potenzieller Helfer anstatt potentiellen Tätern zu sein. Wir achten die Würde, 
Rechte und Intimsphäre von Kindern und Jugendlichen. Der vertrauensvolle Umgang mit ihnen soll von 
Respekt geprägt sein. Bei Gefährdungen des Kindeswohls schauen wir nicht weg, sondern versuchen 
aktiv am Schutz vor Gefahren, Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch mitzuwirken.

Aus diesem Grund beteiligen wir uns mit großen Engagement an den Projekten der Stadt Gießen und 
des Landessportbundes Hessen zum Thema Kindeswohl im Sport. Im Folgenden sollen die Maßnahmen 
zur Prävention und Intervention von bzw. bei Verletzungen des Kindeswohls dargestellt werden.
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Druckerei Bender GmbH  Hauptstr. 27  35435 Wettenberg/Gießen
Tel. 0641 984996-0  druckerei-bender.de  info@druckerei-bender.de

Erleben Sie echtes Handwerk 
aus unserer Region.

Mit diesen Visitenkarten schaffen Sie sofort einen besonderen Eindruck! – Garantiert!

Unbenannt-1   2 07.04.17   11:13

Prävention
Beauftragte*r für das Kindeswohl

Der Verein benennt eine*n Beauftragte*n für das Kindeswohl. Diese*r hat einen Sitz im Gesamtvor-
stand und dient in erster Linie als Ansprechperson rund um das Thema Kindeswohl, für Eltern, Kinder 
und Jugendliche sowie Trainer*innen, Übungs- und Jugendleiter*innen. Bei ihm bzw. ihr können kon-
krete Probleme, aber auch allgemeine Kritik, Fragen und Vorschläge zum Thema angebracht werden. 
Alle Gespräche und Informationen werden von ihr bzw. ihm sachlich und vertraulich behandelt.

Im Fall von konkreten Verdachtsfällen kann er bzw. sie kontaktiert werden, um die Betroffenen zu unter-
stützen und durch das im Interventionsplan vorgesehene Vorgehen zu begleiten.

Darüber hinaus ist der bzw. die Kindeswohlbeauftragte dafür zuständig, über Fortbildungs- und Schu-
lungsangebote zu informieren und bei Bedarf auch vereinsinterne Schulungen zu organisieren.

Die Beauftragte für das Kindeswohl ist derzeit Stella Maidorn. 

Sie ist erreichbar unter E-Mail: kindeswohl@dav-giessen.de
Telefon: +49 177 4575157



Datenschutzerklärung

A – Informationen zum Datenschutz

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten 
über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) gleicher-
maßen auf Datenverarbeitungs-Systemen der Sektion, der Sie beitreten, wie auch des Bundesverbandes 
des Deutschen Alpenvereins (DAV) gespeichert und für Verwaltungszwecke der Sektion, bzw. des Bun-
desverbandes verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. 
Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die Sektion, der Sie beitreten. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände findet nur 
im Rahmen der in den Satzungen der Landes- und Sportfachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetrie-
bes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen 
außerhalb des DAV, weder außerhalb der Sektion, noch außerhalb des Bundesverbandes und der jewei-
ligen Landes- und Sportfachverbände weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die 
bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei der Sektion 
und der Bundesgeschäftsstelle gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für 
die Abwicklung der Geschäftsprozesse der Sektion, bzw. des Bundesverbandes nicht erforderlich sein, 
so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen.

Der Bundesverband des DAV sendet periodisch das Mitgliedermagazin DAV Panorama in der von Ihnen 
gewählten Form (Papier oder digital) zu. Sollten Sie kein Interesse am DAV Panorama haben, so können 
Sie dem Versand bei Ihrer Sektion des DAV schriftlich widersprechen. 

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. 

Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch die Sektion, den 
Bundesverband, Kooperationspartner des Bundesverbandes des Deutschen Alpenvereins noch durch die 
jeweiligen Landes- und Sportfachverbände statt.

B – Nutzung der E-Mail-Adresse durch Sektion und Bundesverband

Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV meine E-Mail-Adresse zum Zwecke 
der Übermittlung der von mir ausgewählten Medien sowie zur allgemeinen Kommunikation nutzt. Eine 
Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

C – Nutzung der Telefonnummer durch Sektion und Bundesverband

Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV, soweit erhoben, meine Telefon-
nummern zum Zwecke der Kommunikation nutzen. Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist 
dabei ausgeschlossen.



MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.

Gießener Grünstrom – unsere Privatkunden müssen 
sich um nichts kümmern. Sie haben ihn schon. 

Beim Einkaufen achten wir besonders auf regionale Produkte. Das Gleiche  
machen wir beim Strom. Unser Gießener Grünstrom kommt zu fast 40% aus 
unserer Region. Die SWG kümmern sich darum – wir müssen nichts dafür 
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DAV-Sektion Gießen-Oberhessen e.V.
Rödgener Straße 70, 35394 Gießen
Tel.: (06 41) 39 05 12
info@dav-giessen.de, www.dav-giessen.de, www.kletterzentrum-giessen.de

Sie möchten Mitglied werden?
Dann senden Sie uns bitte die nachfolgende Anmeldung zu, oder – wenn Sie den Ausweis sofort mitnehmen möch-
ten – kommen Sie einfach in unserer Geschäftsstelle vorbei.  Wir sind am Dienstag und Donnerstag von 18.00 bis 
20.00 Uhr für Sie da.

Ja, ich möchte Mitglied werden!

Name:          Titel:  Geb.-Datum:

Vorname:    Tel.:   Fax:

Straße:     E-Mail:

PLZ, Ort:     Beruf:

Bitte für jede Person einen Antrag ausfüllen!
 Kategorie Jahresbeitrag
O A-Mitglied ab 25 Jahre 70,00 EUR
O B-Mitglied Ehe- bzw. Lebenspartner ist auch Mitglied: Name: .......................................... 40,00 EUR
O B-Mitglied ab 70 Jahre 40,00 EUR
O B-Mitglied aktiv in der Bergwacht (Bescheinigung) 40,00 EUR
O C-Mitglied Mitglied gleichzeitig in Sektion: ...................................................................... 30,00 EUR
O Junior zwischen 18 und 24 Jahre 41,00 EUR
O Kind/Jugend bis 17 Jahre 24,00 EUR
O Kind/Jugend bis 17 Jahre, in Familie: Eltern sind A- und B-Mitglied 14,50 EUR
O Bitte senden Sie mir das aktuelle Programm zu
O Ich abonniere hiermit den kostenlosen E-Mail-Newsletter
(bitte ankreuzen)

Aufnahmegebühr: A-Mitglieder und Familien: 40,00 Euro; übrige Kategorien: 25,00 Euro

Ich unterstütze die Ziele des DAV, erkenne insbesondere die Satzung der Sektion Gießen-Oberhessen e.V. an. Die 
Satzung liegt für jedes Mitglied einsehbar in unserer Geschäftsstelle aus und kann bei Bedarf mitgenommen wer-
den. Ich weiß, dass im Falle eines Austrittes dieser bis spätestens zum 30. September mit Wirkung zum Jahresende 
schriftlich gegenüber der Sektion erklärt sein muss. 
Ich habe die rückseitigen Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Dem Absatz  B - Nutzung der E-Mailadresse
Dem Absatz C - Nutzung der Telefonnummern    widerspreche ich.

                  Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit, jederzeit widerruflich, die Sektion Gießen-Oberhessen e.V. des DAV in Gießen zu Lasten mei-
nes Kontos, die ab 2019 fälligen Jahresbeiträge, Beiträge, Gebühren und Umlagen mittels Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Die Jahresbeiträge werden jeweils Ende Dezember/Anfang Januar eingezogen; 
sonstige Beiträge, Gebühren und Umlagen zu Ihrer jeweiligen Fälligkeit.

IBAN:               BIC: 

Kontoinhaber:     Unterschrift des Kontoinhabers:



MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.

Gießener Grünstrom – unsere Privatkunden müssen 
sich um nichts kümmern. Sie haben ihn schon. 

Beim Einkaufen achten wir besonders auf regionale Produkte. Das Gleiche  
machen wir beim Strom. Unser Gießener Grünstrom kommt zu fast 40% aus 
unserer Region. Die SWG kümmern sich darum – wir müssen nichts dafür 
tun. Das finden wir richtig klasse! Danke, SWG – für ein Stück Heimat aus der 
Steckdose.

www.giessener-gruenstrom.de

UnSer Strom aUS UnSerer 
reGion. wir haben 
GieSSener GrünStrom.
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Bauträger GmbH & Co. KG

Gerne er fü l len 
w i r  auch Ih re 

Immobi l ienwünsche 

 sch lüsse l fe r t ig 

 te rmingerecht 

 zum Festpre is

Depant Bauträger GmbH & Co. KG

Erns t-Le i tz-St raße 5
35394 Gießen

Te l . : 0641 /  93 11 6-0
Fax. : 0641 /  93 11 6-10

in fo@depant .de
www.depant .de

Baut räger   Pro jek tentw ick ler   Genera lübernehmer

Investitionen 
in die Zukunft


